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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Bekanntmachung der Neufassung  
des Gesetzes über die Errichtung  

einer Ingenieurkammer und  
über die Berufsordnung der Beratenden 

Ingenieure in Baden-Württemberg 
(Ingenieurkammergesetz)

Vom 28. März 2011

Auf Grund von Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des 
Ingenieurkammergesetzes vom 20. Dezember 2010 
(GBl. S. 1058) wird nachstehend der Wortlaut des Inge-
nieurkammergesetzes, zuletzt bekannt gemacht in der 
Fassung vom 8. Januar 1990 (GBl. S. 16), in der sich aus

1. Artikel 25 der Verordnung vom 17. Juni 1997 (GBl. 
S. 278),

2. Artikel 2 der Verordnung vom 29. Oktober 2004 (GBl. 
S. 810),

3. Artikel 11 des Gesetzes vom 14. Dezember 2004 
(GBl. S. 884),

4. Artikel 11 der Verordnung vom 25. April 2007 (GBl. 
S. 252, 253),

5. Artikel 3 des Gesetzes vom 3. März 2009 (GBl. S. 87, 
90),

6. Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBl. 
S. 809, 814) und

7. durch Gesetz zur Änderung des Ingenieurkammerge-
setzes vom 20. Dezember 2010 (GBl. S. 1058)

ergebenden Fassung bekannt gemacht.

stuttgart, den 28. März 2011 Pfister

Gesetz über die Errichtung  
einer Ingenieurkammer und  

über die Berufsordnung der Beratenden 
Ingenieure in Baden-Württemberg 

(Ingenieurkammergesetz)  
in der Fassung vom 28. März 2011

Erster Teil 

Ingenieurkammer Baden-Württemberg

§ 1 

Errichtung der Kammer

In Baden-Württemberg wird eine Kammer der Inge-
nieure unter der Bezeichnung »Ingenieurkammer Baden-
Württemberg« als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
errichtet.

§ 2 

Aufgaben der Kammer

(1) Aufgabe der Kammer ist es,

 1. die Ingenieurtätigkeit zum Schutz der Allgemeinheit 
und der Umwelt zu fördern,

 2. die beruflichen Belange der Gesamtheit der Kam-
mermitglieder und das Ansehen des Berufsstandes zu 
wahren und zu fördern,

 3. die Liste der Beratenden Ingenieure zu führen,

 4. Grundsätze für die Erfüllung der Berufspflichten der 
Kammermitglieder in einer Berufsordnung festzule-
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§ 4 

Organe der Kammer

(1) Die Organe der Kammer sind

1. die Mitgliederversammlung

2. der Vorstand

3. der Eintragungsausschuß.

(2) Den Organen können nur Kammermitglieder angehö-
ren; dies gilt nicht für den Vorsitzenden des Eintragungs-
ausschusses und seinen Stellvertreter. Eine gleichzeitige 
Mitgliedschaft im Vorstand und im Eintragungsausschuß 
ist ausgeschlossen.

(3) Scheidet ein in ein Kammeramt berufenes Mitglied 
während seiner Amtszeit aus der Kammer aus, so erlischt 
gleichzeitig auch sein Kammeramt.

(4) Die Mitglieder der Organe haben nur Anspruch auf 
Entschädigung für Barauslagen und Zeitversäumnis, 
 deren Höhe die Mitgliederversammlung festsetzt. Der 
Vorstand und die Vorsitzenden des Eintragungsausschus-
ses erhalten für ihre Tätigkeit eine von der Mitglieder-
versammlung in der Kostenordnung festzusetzende Auf-
wandsentschädigung.

§ 5 

Mitgliederversammlung

(1) Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglieder 
der Kammer an.

(2) Die Mitgliederversammlung beschließt über

 1. die Hauptsatzung,

 2. die Wahlordnung,

 3. die Beitragsordnung,

 4. die Kostenordnungen der Kammer,

 5. den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung,

 6. die Berufsordnung,

 7. die Wahl des Rechnungsprüfers,

 8. die Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstan-
des,

 9. die Bildung von Ausschüssen, Fachgruppen und 
 örtlichen Untergliederungen sowie die Wahl und die 
Abberufung der Mitglieder dieser Einrichtungen mit 
Ausnahme des Eintragungsausschusses,

10. die Satzung des Versorgungswerkes.

(3) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal 
jährlich einzuberufen. Außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen sind binnen einer Frist von zwei Monaten 
einzuberufen, wenn der Vorstand dies beschließt oder 
mindestens ein Drittel der Mitglieder der Kammer oder 
ein Drittel der Pflichtmitglieder der Kammer unter An-
gabe des Verhandlungsgegenstandes dies schriftlich be-
antragt.

gen, deren Beachtung zu überwachen und Verstöße 
zu ahnden,

 5. die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
 Ingenieure und entsprechende Einrichtungen für die 
Fort- und Weiterbildung zu fördern,

 6. bei der Ernennung von Sachverständigen mitzuwir-
ken,

 7. bei der Zulassung von Prüfingenieuren beratend mit-
zuwirken,

 8. Behörden durch Vorschläge und Stellungnahmen 
oder in sonstiger Weise in Fragen zu beraten, die Tä-
tigkeitsbereiche der Ingenieure betreffen, insbeson-
dere auch zu geplanten Gesetzen und Verordnungen 
Stellung zu nehmen,

 9. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der 
Berufsausübung zwischen Kammermitgliedern oder 
zwischen diesen und Dritten ergeben, hinzuwirken,

10. auf Anforderung von Gerichten oder Behörden 
 Gutachten aus dem ihr nach diesem Gesetz oder auf 
Grund dieses Gesetzes obliegenden Aufgabenberei-
che zu erstatten,

11. die Aufgaben nach dem Gesetz über Einheitliche 
 Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg 
abzuwickeln.

(2) Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, im Be-
nehmen mit der Kammer dieser weitere Aufgaben, die 
ihrem Wesen nach zu den Aufgaben einer Ingenieurkam-
mer gehören, durch Rechtsverordnung zu übertragen.

(3) Die Kammer kann durch Satzung Fachgruppen und 
örtliche Untergliederungen bilden.

(4) Sitz der Kammer ist Stuttgart.

§ 3 

Mitgliedschaft in der Kammer

(1) Der Kammer gehören als Pflichtmitglieder alle in die 
Liste der Beratenden Ingenieure Eingetragenen an (§ 17).

(2) Auf ihren Antrag sind als freiwillige Mitglieder Inge-
nieure aufzunehmen, die im Land ihren Wohnsitz oder 
ihre berufliche Niederlassung haben.

(3) Pflichtmitglieder scheiden aus der Kammer aus, 
wenn ihre Eintragung in der Kammerliste gelöscht wird 
(§ 19). Freiwillige Mitglieder scheiden aus der Kammer 
aus, wenn sie gegenüber dem Kammervorstand ihren 
Austritt erklären oder vom Kammervorstand ausge-
schlossen werden. Einzelheiten der Aufnahme, des Aus-
scheidens oder Ausschlusses freiwilliger Mitglieder re-
gelt die Hauptsatzung der Kammer.

(4) Die Antragsteller und Kammermitglieder haben der 
Kammer alle Angaben zu machen, die die Kammer zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben für erforderlich erachtet.
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(2) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen die 
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwal-
tungsdienst im Sinne von § 110 des Deutschen Richter-
gesetzes haben. Sie dürfen nicht Mitglieder der Kammer 
und nicht Bedienstete der Kammer oder der Aufsichts-
behörde sein.

(3) Als Beisitzer werden zwanzig Beratende Ingenieure 
bestellt. Die Beisitzer dürfen nicht Bedienstete der Kam-
mer oder der Aufsichtsbehörde sein.

(4) Das Wirtschaftsministerium bestellt den Vorsitzenden, 
seinen Stellvertreter und die Beisitzer des Eintragungs-
ausschusses auf Vorschlag des Vorstandes der Kammer 
für die Dauer von vier Jahren. Es kann die Bestellung  
aus wichtigem Grund widerrufen. Scheidet ein Mitglied 
des Eintragungsausschusses vorzeitig aus, so bestellt  
das Wirtschaftsministerium für den Rest der Amtszeit des 
ausscheidenden Mitglieds ein neues Mitglied.

(5) Der Vorsitzende bestimmt jährlich im voraus die 
 Reihenfolge, in der die Beisitzer des Eintragungsaus-
schusses zu den Sitzungen zugezogen werden.

(6) Der Eintragungsausschuß entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. Seine Sitzungen sind nichtöffentlich.

(7) Vor der Versagung einer Eintragung, einer nur teil-
weisen Stattgabe eines Antrags oder einer Löschung 
nach § 19 Abs. 1 Nrn. 3 bis 5 oder Absatz 2 ist der Betrof-
fene zu hören. Er hat auf Verlangen des Eintragungsaus-
schusses persönlich zu erscheinen und kann auf seine 
Kosten einen Beistand zuziehen. Bescheide über die 
 Versagung einer Eintragung, die nur teilweise Stattgabe 
eines Antrages oder die Löschung nach § 19 Abs. 1 Nrn. 3 
bis 5 oder Absatz 2 sind zu begründen und mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Gegen die Entschei-
dung des Eintragungsausschusses kann der Betroffene 
unmittelbar Klage beim Verwaltungsgericht erheben.

(8) Über die Eintragung stellt die Kammer eine Urkunde 
aus, die nach der Löschung der Eintragung zurückzuge-
ben ist.

§ 8 

Ordnungsgeld

(1) Der Vorstand der Kammer kann gegen Pflichtmit-
glieder, die ihre Berufspflichten schuldhaft verletzen, ein 
Ordnungsgeld bis zu zehntausend Euro festsetzen. Das 
Ordnungsgeld muß vorher schriftlich angedroht werden. 
Die Androhung und die Festsetzung des Ordnungsgeldes 
sind dem Betroffenen zuzustellen. § 3 a des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.

(2) Gegen die Androhung und die Festsetzung des Ord-
nungsgeldes steht dem Betroffenen der Verwaltungs-
rechtsweg offen.

(3) Die Ordnungsgelder fließen der Kammer zu. Sie wer-
den wie Beitragsrückstände beigetrieben.

(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. In 
der Ladung zur Mitgliederversammlung ist auf diese Be-
stimmung ausdrücklich hinzuweisen.

(5) Die Beschlüsse werden unbeschadet des Absatzes 6 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(6) Beschlüsse über die Hauptsatzung, die Beitragsord-
nung, die Kostenordnungen, die Geschäftsordnung für 
die Mitgliederversammlung, die Satzung des Versor-
gungswerkes sowie über die Abberufung von Mitglie-
dern des Vorstandes bedürfen einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder und der Hälfte der 
anwesenden Pflichtmitglieder.

§ 6 

Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, zwei 
Stellvertretern (dem ersten und zweiten Vizepräsiden-
ten), dem Schatzmeister und vier weiteren Mitgliedern. 
Der Präsident und ein Vizepräsident sowie zwei weitere 
Mitglieder des Vorstandes müssen Pflichtmitglieder sein. 
Mindestens ein Mitglied des Vorstandes soll freiwilliges 
Mitglied sein.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung 
für die Dauer von drei Jahren gewählt. Scheidet ein Mit-
glied des Vorstandes vorzeitig aus, so wird in der näch-
sten Mitgliederversammlung für den Rest seiner Amts-
zeit ein neues Mitglied gewählt.

(3) Kommt eine Wahl des Vorstandes in der Zusammen-
setzung nach Absatz 1 nicht im ersten Wahlgang zu-
stande, so ist die Wahl einmal zu wiederholen. Wird auch 
bei der Wiederholung kein Vorstand gemäß Absatz 1 ge-
wählt, so wählen Pflichtmitglieder und freiwillige Mit-
glieder die ihrem Bereich zugehörigen Mitglieder des 
Vorstandes in getrennten Wahlgängen.

(4) Der Vorstand führt die Geschäfte der Kammer.

(5) Der Präsident, im Verhinderungsfall der erste Vize-
präsident, in dessen Verhinderungsfall der zweite Vize-
präsident, vertritt die Kammer gerichtlich und außerge-
richtlich.

(6) Erklärungen, durch welche die Kammer verpflichtet 
werden soll, bedürfen der Schriftform oder müssen in 
elektronischer Form mit einer dauerhaft überprüfbaren 
Signatur versehen sein. Sie sind vom Präsidenten, im 
Verhinderungsfall vom ersten Vizepräsidenten, in dessen 
Verhinderungsfall vom zweiten Vizepräsidenten zu un-
terzeichnen.

§ 7 

Eintragungsausschuß

(1) Der Eintragungsausschuß besteht aus dem Vorsitzen-
den, dessen Stellvertreter und vier Beisitzern.
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men der Rechtsaufsicht rechtswidrige Beschlüsse der 
Kammer oder der Organe der Kammer außer Kraft set-
zen und Maßnahmen rückgängig machen, die auf Grund 
eines rechtswidrigen Beschlusses erfolgt sind.

(2) Das Versorgungswerk nach § 21 unterliegt der Ver-
sicherungsaufsicht durch das Wirtschaftsministerium 
oder der von ihm bestimmten nachgeordneten Behörde; 
die Bestimmungen der §§ 54 d, 55, 81, 83, 89 und 101 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes gelten entsprechend.

(3) Erfüllt die Kammer die obliegenden Pflichten oder 
Aufgaben nicht, so kann die Aufsichtsbehörde verlan-
gen, daß die Kammer innerhalb einer bestimmten Frist 
das Erforderliche veranlaßt. Kommt die Kammer diesem 
Verlangen nicht nach, so kann die Aufsichtsbehörde an-
stelle und auf Kosten der Kammer die erforderlichen 
Maßnahmen selbst ergreifen oder von Dritten durchfüh-
ren lassen.

(4) Reichen die Befugnisse nach den Absätzen 1 bis 3 
nicht aus, um die Erfüllung der Pflichten und Aufgaben 
der Kammer zu gewährleisten, so kann die Aufsichts-
behörde einen Beauftragten bestellen, der einzelne oder 
alle Pflichten oder Aufgaben der Kammer wahrnimmt 
oder erfüllt.

(5) Die Aufsichtsbehörde ist zu den Mitgliederversamm-
lungen einzuladen. Dem Wirtschaftsminister oder sei-
nem Beauftragten ist jederzeit das Wort zu erteilen. Auf 
Verlangen des Wirtschaftsministeriums ist die Mitglie-
derversammlung einzuberufen.

(6) Der Vorstand der Kammer erstattet der Aufsichts-
behörde jährlich einen Tätigkeitsbericht über das abge-
laufene Geschäftsjahr. Die Aufsichtsbehörde kann vom 
Vorstand der Kammer jederzeit Auskunft über Angele-
genheiten der Kammer verlangen.

§ 12 

Genehmigungspflicht

Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen

1. der Erlaß und die Änderung der Hauptsatzung, der 
Wahlordnung, des Haushaltsplanes, der Beitragsord-
nung und der Kostenordnungen,

2. die Festsetzung der Entschädigung und Aufwands-
entschädigung für die Mitglieder der Organe der Kam-
mer.

Zweiter Teil 

Berufsaufgaben und Berufsbezeichnung

§ 13 

Berufsaufgaben des Beratenden Ingenieurs

(1) Berufsaufgabe des Beratenden Ingenieurs ist die ei-
genverantwortliche und unabhängige Beratung, insbe-
sondere in Entwicklung, Planung, Betreuung, Kontrolle 

§ 9 

Hauptsatzung

(1) Die Kammer gibt sich eine Hauptsatzung.

(2) Die Hauptsatzung muß Bestimmungen enthalten über

1. die Einberufung der Mitgliederversammlung,

2. die Geschäftsführung der Kammer,

3. die Einberufung und die Geschäftsordnung des Vor-
standes,

4. die Voraussetzungen einer Abberufung des Vorstan-
des,

5. die Wahl des Rechnungsprüfers,

6. die Art der Bekanntmachung,

7. die Bildung von Ausschüssen,

8. die Einziehung von Urkunden.

(3) Die Satzung kann Bestimmungen über Anzeige-
pflichten der Mitglieder gegenüber der Kammer enthal-
ten.

§ 10 

Finanzwesen der Kammer

(1) Die Kosten der Errichtung und Tätigkeit der Kammer 
werden, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind, durch 
Beiträge der Kammermitglieder nach Maßgabe einer 
Beitragsordnung sowie durch Gebühren nach Maßgabe 
der Gebührenordnung aufgebracht. Der Vorstand der 
Kammer stellt für jedes Rechnungsjahr einen Haushalts-
plan auf und legt ihn der Mitgliederversammlung zur 
 Beschlußfassung vor. Der Haushaltsplan muß den 
Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Fi-
nanzgebarung entsprechen.

(2) Die Haushaltsrechnung ist durch einen Wirtschafts-
prüfer oder einen vereidigten Buchprüfer zu prüfen.

(3) Zur Deckung der Kosten, insbesondere der Kosten des 
Eintragungs- und Löschungsverfahrens, können nach 
Maßgabe einer Gebührenordnung Gebühren erhoben und 
kann Erstattung der baren Auslagen verlangt werden.

(4) Die Gemeinden, für Gemeinden ohne Vollziehungs-
beamte die Landkreise, sind auf Ersuchen der Kammer 
verpflichtet, Beiträge, Gebühren oder Forderungen aus 
Auslagenerstattung nach den Absätzen 1 und 2 gegen 
eine Vergütung von fünf vom Hundert der zu erhebenden 
Beträge beizutreiben. Uneinbringliche Beitreibungsko-
sten (Gebühren und Auslagen) sind von der Kammer zu 
zahlen.

§ 11 

Staatsaufsicht

(1) Das Wirtschaftsministerium führt die Aufsicht über 
die Kammer. Die Aufsicht erstreckt sich auf die Beach-
tung der Gesetze, der zu ihrer Durchführung ergangenen 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie 
der Hauptsatzung. Die Aufsichtsbehörde kann im Rah-
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§ 15 

Schutz der Berufsbezeichnung »Beratender Ingenieur«

(1) Die Berufsbezeichnung »Beratender Ingenieur« ist 
geschützt und den eigenverantwortlich und unabhängig 
tätigen Ingenieuren (§ 13) vorbehalten.

(2) Die Berufsbezeichnung »Beratender Ingenieur« darf 
unbeschadet der Bestimmung des § 20 nur führen, wer in 
die bei der Kammer zu führenden Liste der Beratenden 
Ingenieure eingetragen ist.

§ 16 

Berufsbezeichnung »Beratender Ingenieur«

(1) Wortverbindungen mit der Berufsbezeichnung nach 
§ 15 oder ähnliche Berufsbezeichnungen dürfen nur Per-
sonen verwenden, die berechtigt sind, die Berufsbezeich-
nung zu führen.

(2) Bezeichnungen, die auf Zusammenschlüsse Beraten-
der Ingenieure hinweisen, dürfen in Verbindung mit der 
Berufsbezeichnung nach § 15 oder ähnlichen Bezeich-
nungen nur geführt werden, wenn die Mitglieder des 
Vorstandes, die Geschäftsführer und die persönlich haf-
tenden Gesellschafter, die Aufgaben im Sinne des § 13 
wahrnehmen, in die Liste der Beratenden Ingenieure ein-
getragen sind.

§ 17 

Voraussetzungen für die Eintragung in  
die Liste der Beratenden Ingenieure

(1) Über die Eintragung in die Liste der Beratenden Inge-
nieure entscheidet der Eintragungsausschuß (§ 7).

(2) In die Liste der Beratenden Ingenieure ist auf Antrag 
einzutragen, wer

1. seinen Wohnsitz oder seine berufliche Niederlassung 
im Land Baden-Württemberg hat,

2. nach dem Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung 
»Ingenieur« berechtigt ist, die Berufsbezeichnung 
»Ingenieur« allein oder in einer Wortverbindung zu 
führen,

3. eine praktische Tätigkeit als Ingenieur von mindestens 
zwei Jahren nach einem erfolgreich abgeschlossenen 
Masterstudiengang oder von mindestens vier Jahren 
nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelorstu-
diengang nachweist,

4. eigenverantwortlich und unabhängig im Sinne des 
§ 13 tätig ist und

5. eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung nach-
weist.

(3) In die Liste der Beratenden Ingenieure ist eine Ge-
sellschaft auf Antrag einzutragen, wenn sie

1. ihren Sitz oder ihre Niederlassung in Baden-Württem-
berg hat,

und Prüfung auf den Gebieten des Ingenieurwesens; 
dazu gehört auch die Vertretung des Auftraggebers in mit 
der Vorbereitung, Leitung, Ausführung, Überwachung 
und Abrechnung zusammenhängenden Aufgaben, wobei 
sich die Tätigkeit auf alle oder einzelne dieser Aufgaben 
erstrecken kann.

(2) Eigenverantwortlich ist, wer entweder seine beruf-
liche Tätigkeit als einziger Inhaber seines Büros selb-
ständig auf eigene Rechnung und Verantwortung ausübt 
oder, wenn er sich mit Beratenden Ingenieuren oder An-
gehörigen anderer Berufe zusammengeschlossen hat, in-
nerhalb dieses Zusammenschlusses eine Rechtsstellung 
besitzt, kraft deren er die Ausübung seiner Berufsaufga-
ben unbeeinflußt durch Rechte berufsfremder Dritter in-
nerhalb und Rechte Dritter außerhalb bestimmen kann.

(3) Eigenverantwortlich ist außerdem, wer als leitender 
Angestellter in einem unabhängigen Ingenieurunter-
nehmen im Wesentlichen selbständige Aufgaben wahr-
nimmt, die ihm regelmäßig wegen ihrer Bedeutung über-
tragen werden, oder als Hochschullehrer im Rahmen der 
genehmigten Nebentätigkeit in selbständiger Beratung 
tätig ist.

(4) Unabhängig ist, wer bei Ausübung seiner Berufs-
tätigkeit weder eigene Produktions-, Handels- oder 
Liefer interessen hat, noch fremde dieser Art vertritt, die 
unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit seiner 
beruflichen Tätigkeit als Beratender Ingenieur stehen. 
Der Beratende Ingenieur darf in Ausübung seines Beru-
fes von Dritten, die nicht Auftraggeber sind, keine Provi-
sionen, Rabatte oder sonstige Vergünstigungen für sich, 
seine Angehörigen oder seine Mitarbeiter annehmen. Er 
darf neben seiner beruflichen Tätigkeit als Beratender 
 Ingenieur keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die in 
 einem Zusammenhang mit seinen Berufsaufgaben steht.

§ 14 

Berufspflichten des Beratenden Ingenieurs

Der Beratende Ingenieur ist verpflichtet, seinen Beruf 
gewissenhaft und unter Berücksichtigung der gesicher-
ten technischen Erkenntnisse auszuüben. Er muß sich so 
verhalten, wie es das Ansehen seines Berufes erfordert. 
Er hat insbesondere

1. Handlungen zu Zwecken des Wettbewerbs, die gegen 
die guten Sitten verstoßen, zu unterlassen,

2. bei Honorarvereinbarungen die jeweils gültige Hono-
rarordnung in der jeweils geltenden Fassung zu beach-
ten,

3. die berechtigten Interessen des Auftraggebers zu wah-
ren,

4. bei der Ausübung des Berufes darauf zu achten, daß 
das Leben, die Gesundheit Dritter und bedeutende 
Sachwerte nicht gefährdet werden,

5. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren.
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1. solange er infolge gerichtlicher Anordnungen in der 
Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist,

2. wenn innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des 
Eintragungsantrages

a) von ihm eine eidesstattliche Versicherung nach 
§ 807 der Zivilprozeßordnung abgegeben wurde,

b) das Konkursverfahren über sein Vermögen eröffnet 
wurde oder mangels Masse nicht eröffnet werden 
konnte, oder

c) das Vergleichsverfahren über sein Vermögen zur 
Abwendung des Konkurses eröffnet wurde.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die geschäftsführen-
den Personen und gesetzlichen Vertreter von Gesell-
schaften nach § 17 Abs. 3 dieses Gesetzes entsprechend 
Anwendung.

§ 19 

Löschung der Eintragung

(1) Die Eintragung ist zu löschen, wenn

1. der Eingetragene verstorben ist,

2. der Eingetragene auf die Eintragung verzichtet,

3. der Eingetragene keinen Wohnsitz und keine Nieder-
lassung mehr im Lande Baden-Württemberg hat und 
auch seinen Beruf im Lande Baden-Württemberg 
nicht mehr ausübt,

4. der Eingetragene die Eintragung durch unrichtige An-
gaben vorsätzlich erwirkt hat,

5. nach der Eintragung Tatsachen eintreten oder bekannt 
werden, die zu einer Versagung der Eintragung geführt 
hätten (§ 18 Abs. 1).

(2) Die Eintragung kann gelöscht werden, wenn nach der 
Eintragung Tatsachen eintreten oder bekannt werden, die 
zu einer Versagung der Eintragung führen konnten (§ 18 
Abs. 2).

(3) Die Eintragung einer Gesellschaft ist zu löschen, 
wenn

1. die Gesellschaft nicht mehr besteht,

2. die Eintragungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen 
oder

3. die Gesellschaft es schriftlich beantragt.

(4) Die Eintragung darf in den Fällen des Absatzes 1 
Nrn. 3 bis 5 oder Absatz 2 erst gelöscht werden, wenn die 
Entscheidung des Eintragungsausschusses unanfechtbar 
geworden ist.

§ 20

Auswärtige Beratende Ingenieure

(1) Die Berufsbezeichnung nach § 15, eine Wortverbin-
dung oder Bezeichnung nach § 16 dürfen bei einer Be-
rufstätigkeit im Land  nach § 13 ohne Eintragung in die 
Liste der Beratenden Ingenieure auch Ingenieure führen, 

2. eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung nach-
weist und

3. ihr Gesellschaftsvertrag oder die Satzung regelt, dass

a) Gegenstand des Unternehmens die Wahrnehmung 
der Berufsaufgaben nach § 13 Abs. 1 dieses Geset-
zes ist,

b) die Mehrheit des Kapitals und des Stimmanteils 
unter denjenigen Gesellschaftern liegt, die als Be-
ratende Ingenieure eingetragen sind; die Berufszu-
gehörigkeit der Gesellschafter, die mindestens ein 
Viertel des Kapitals oder des Stimmanteils inneha-
ben, ist in geeigneter Weise kenntlich zu machen,

c) die zur Geschäftsführung oder zum Vorstand be-
stellten Personen mehrheitlich Beratende Inge-
nieure sind und gewährleistet ist, dass die Gesell-
schaft verantwortlich von diesen Berufsangehörigen 
geführt wird,

d) Kapitalanteile an der Gesellschaft nicht für Rech-
nung Dritter gehalten werden und Stimmrechte 
nicht für Dritte oder von Dritten ausgeübt werden 
dürfen,

e) bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesell-
schaften auf Aktien die Aktien auf Namen lauten,

f) die Übertragung von Kapital- und Geschäftsantei-
len an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden 
ist und

g) die für die Berufsangehörigen geltenden Berufs-
pflichten von der Gesellschaft beachtet werden.

(4) Das Verfahren nach § 17 kann über einen Einheitli-
chen Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über Ein-
heitliche Ansprechpartner für das Land Baden-Württem-
berg abgewickelt werden; § 42 a und §§ 71 a bis 71 e des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung finden Anwendung.

§ 18 

Versagung der Eintragung

(1) Die Eintragung in die Liste der Beratenden Inge-
nieure ist einem Bewerber zu versagen,

1. solange ihm nach § 70 des Strafgesetzbuches die Aus-
übung der Berufsaufgaben eines Ingenieurs verboten 
oder nach § 35 Abs. 1 der Gewerbeordnung die Aus-
übung der selbständigen Ingenieurtätigkeit untersagt 
ist oder

2. wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt worden ist und 
sich aus dem der Beurteilung zugrundeliegenden 
Sachverhalt ergibt, daß er zur Erfüllung der Berufsauf-
gaben eines Beratenden Ingenieurs ungeeignet ist.

(2) Die Eintragung in die Liste der Beratenden Inge-
nieure kann einem Bewerber versagt werden,
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(4) Das Versorgungswerk kann im Rechtsverkehr unter 
eigenem Namen handeln, klagen und verklagt werden.

(5) Das Vermögen des Versorgungswerks ist vom Ver-
mögen der Kammer unabhängig. Für Verbindlichkeiten 
des Versorgungswerks haftet nur dessen Vermögen. Es 
haftet nicht für Verbindlichkeiten der Kammer. Die Mit-
tel des Versorgungswerks dürfen nur zur Bestreitung der 
satzungsmäßigen Leistungen und der notwendigen Ver-
waltungskosten sowie zur Bildung der erforderlichen 
Rückstellungen und Rücklagen verwendet werden und 
sind unter Beachtung der §§ 54 und 54 a des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes anzulegen.

(6) Die Kammer kann die Mitglieder anderer Archi-
tekten- und Ingenieurkammern in das Versorgungswerk 
aufnehmen, sie kann das Versorgungswerk einer Versor-
gungs- oder Versicherungseinrichtung im Bundesgebiet 
und im Land Berlin anschließen oder zusammen mit 
 einer oder mehreren Versorgungseinrichtungen eine ge-
meinsame Versorgungseinrichtung schaffen.

(7) Für die Errichtung eines Versorgungswerkes, dessen 
Anschluß an eine andere Versorgungs- oder Versiche-
rungseinrichtung oder dessen Zusammenschluß mit einer 
oder mehreren Versorgungseinrichtungen ist die schrift-
liche Zustimmung von vier Fünfteln der Pflichtmitglie-
der nach Absatz 1 erforderlich.

Dritter Teil 

Bußgeldvorschriften, Übergangs- und 
 Schlußvorschriften

§ 22 

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt eine der in 
§ 15 oder § 16 genannten Berufs- oder Betriebsbezeich-
nungen führt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 10 000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die Land-
ratsämter und die Bürgermeisterämter der Stadtkreise als 
untere Verwaltungsbehörden.

§ 23 

Übergangsvorschriften1

(1) Personen, die im Land ihren Wohnsitz oder ihre Nie-
derlassung haben und die nachweislich bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes Aufgaben nach § 13 mindestens 5 Jahre 
wahrgenommen haben und dies auch weiterhin zu tun 
beabsichtigen, sind auf Antrag in die Liste der Beraten-

die im Land weder eine Niederlassung noch einen Wohn-
sitz haben, wenn

1. sie diese oder eine vergleichbare Berufsbezeichnung 
auf Grund einer gesetzlichen Regelung des Landes 
 ihres Wohnsitzes oder ihrer Niederlassung führen dür-
fen oder

2. in dem Lande ihres Wohnsitzes oder ihrer Nieder-
lassung eine vergleichbare gesetzliche Regelung nicht 
besteht, sie die Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 Nr. 2 
bis 5 erfüllen und Versagungsgründe nach § 18 nicht 
vorliegen.

(2) Für Ingenieure, die Staatsangehörige der Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft sind, gelten § 2 
Abs. 3 und 4 sowie § 2 a des Ingenieurgesetzes entspre-
chend.

(3) Für Ingenieure, die weder Deutsche im Sinne des 
 Artikels 116 des Grundgesetzes noch Staatsangehörige 
der Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
sind, gilt Absatz 1, soweit die Gegenseitigkeit gewähr-
leistet ist.

§ 21 

Versorgungswerk

(1) Die Kammer kann durch Satzung für ihre Mitglieder 
und deren Familienangehörige ein Versorgungswerk er-
richten und ihre Mitglieder verpflichten, Mitglied des 
Versorgungswerks zu werden. Mitglieder, die nach be-
amtenrechtlichen Vorschriften Anspruch auf Versorgung 
haben, sind von der Pflichtteilnahme am Versorgungs-
werk ausgenommen. Mitglieder, die der Versicherungs-
pflicht nach dem Angestelltenversicherungsgesetz als 
Angestellte unterliegen, sind auf Antrag von der Pflicht-
teilnahme am Versorgungswerk zu befreien.

(2) Die Satzung muß Bestimmungen enthalten über

1. versicherungspflichtige Mitglieder,

2. Höhe und Art der Versorgungsleistungen,

3. Höhe der Beiträge,

4. Beginn und Ende der Teilnahme,

5. Befreiung von der Teilnahme,

6. freiwillige Teilnahme,

7. Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer und 
Aufgaben besonderer Organe für das Versorgungs-
werk.

Die Satzung kann bestimmen, daß die besonderen Or-
gane des Versorgungswerks die Aufgaben von Organen 
der Kammer übernehmen, soweit das Versorgungswerk 
berührt ist.

(3) Die Satzung wird nach den Vorschriften des § 5 
Abs. 6 erlassen und geändert. Die Satzung und die Ände-
rung der Satzung bedürfen der Genehmigung des Wirt-
schaftsministeriums.

1  Diese Vorschrift bezieht sich auf das Inkrafttreten des Gesetzes in der 
ursprünglichen Fassung vom 8. Januar 1990 (GBl. S. 16)
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Bekanntmachung der Neufassung  
des Architektengesetzes

Vom 28. März 2011

Auf Grund von Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des 
Architektengesetzes vom 19. Oktober 2010 (GBl. S. 745) 
wird nachstehend der Wortlaut des Architektengesetzes, 
zuletzt bekannt gemacht in der Fassung vom 5. Oktober 
1999 (GBl. S. 411), in der sich aus

1. Artikel 1 der Verordnung vom 29. Oktober 2004 (GBl. 
S. 810),

2. Artikel 12 des Gesetzes vom 14. Dezember 2004 
(GBl. S. 884),

3. Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GBl. S. 330),

4. Artikel 9 der Verordnung vom 25. April 2007 (GBl. 
S. 252, 253),

5. Artikel 1 des Gesetzes vom 3. März 2009 (GBl. S. 87),

6. Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBl. 
S. 809, 813) und

7. dem Gesetz zur Änderung des Architektengesetzes 
vom 19. Oktober 2010 (GBl. S. 745)

ergebenden Fassung bekannt gemacht.

stuttgart, den 28. März 2011 Pfister

Architektengesetz in der Fassung vom 28. März 2011

A B S C H N I T T  I 

Berufsaufgabe und Berufsbezeichnung

§ 1 

Berufsaufgaben der Architekten und Stadtplaner

(1) Berufsaufgabe des Architekten ist die gestaltende, 
technische und wirtschaftliche Planung von Bauwerken.

(2) Berufsaufgabe des Innenarchitekten ist die gestal-
tende, technische und wirtschaftliche Planung von In-
nenräumen.

(3) Berufsaufgabe des Landschaftsarchitekten ist die 
 gestaltende, technische, wirtschaftliche und ökologische 
Garten- und Landschaftsplanung.

(4) Berufsaufgabe des Stadtplaners ist die gestaltende, 
technische, wirtschaftliche, ökologische und soziale 
Orts- und Stadtplanung, insbesondere die Ausarbeitung 
städtebaulicher Pläne.

(5) Zu den Berufsaufgaben des Architekten nach den 
 Absätzen 1 und 3 und des Stadtplaners gehören auch die 
koordinierende Lenkung und Überwachung der Planung 
und Ausführung, die Beratung, Betreuung und Vertre-
tung des Auftraggebers in allen mit der Planung und 
Durchführung eines Vorhabens zusammenhängenden 
Fragen. Hierzu gehören ferner die Rationalisierung von 

den Ingenieure einzutragen, auch wenn die Vorausset-
zung des § 17 Abs. 2 Nr. 2 nicht erfüllt ist. Dies berech-
tigt jedoch nicht zur Führung der Berufsbezeichnung 
»Beratender Ingenieur«. Der Antrag muß nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes bis spätestens 31. Dezember 1991 
beim Gründungsausschuß (Absatz 2) oder dem vorläufi-
gen (Absatz 3) oder endgültigen (§ 7) Eintragungsaus-
schuß gestellt werden.

(2) Das Wirtschaftsministerium bestellt innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Vorschlag 
der in Baden-Württemberg bestehenden Berufsverbände 
der Ingenieure einen Gründungsausschuß. Der Grün-
dungsausschuß besteht aus zehn Mitgliedern; er wählt 
aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertre-
ter. Die Hälfte der Mitglieder des Gründungsausschusses 
sowie dessen Vorsitzender müssen Pflichtmitglieder 
sein. Mindestens ein Mitglied des Gründungsausschus-
ses soll freiwilliges Mitglied sein. Der Gründungsaus-
schuß hat die erste Mitgliederversammlung vorzuberei-
ten und innerhalb eines Jahres nach seiner Bestellung 
durchzuführen. Die erste Mitgliederversammlung be-
steht aus den Ingenieuren, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes Aufgaben nach § 13 unter einer der in § 15 oder 
§ 16 genannten Bezeichnungen wahrgenommen und ihre 
Pflichtmitgliedschaft beantragt haben sowie aus Inge-
nieuren nach § 3 Abs. 2, soweit diese ihre freiwillige 
 Mitgliedschaft dem Gründungsausschuß anzeigen. Die 
Amtszeit des Gründungsausschusses endet mit der Wahl 
des Vorstandes durch die erste Mitgliederversammlung.

(3) Das Wirtschaftsministerium bestellt auf Vorschlag 
des nach Absatz 2 Satz 1 bestellten Gründungsausschus-
ses einen vorläufigen Eintragungsausschuß. Für die 
 Zusammensetzung und das Verfahren des vorläufigen 
Eintragungsausschusses gilt § 7 entsprechend. Mit der 
Eintragung der Beisitzer in die Liste der Beratenden 
 Ingenieure gilt der vorläufige Eintragungsausschuß als 
endgültiger Eintragungsausschuß.

§ 24 

Ausführung des Gesetzes

Das Wirtschaftsministerium erläßt die zur Ausführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften.

§ 25 

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft2.

2  Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ur-
sprünglichen Fassung vom 8. Januar 1990 (GBl. S. 16)
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in das Verzeichnis der Partnerschaften bei der Architek-
tenkammer eingetragen ist. Die Pflicht zur Anmeldung 
hat der zur Führung einer Berufsbezeichnung des § 2 
 berechtigte Partner. Mit dem Antrag auf Eintragung  
ist eine öffentlich beglaubigte Abschrift des Partner-
schaftsvertrages vorzulegen und die Anmeldung zum 
Partnerschaftsregister nachzuweisen. Änderungen des 
Partnerschaftsvertrages sind der Architektenkammer un-
verzüglich anzuzeigen. Der Eintragungsausschuss hat 
dem Registergericht mitzuteilen, ob die im Partner-
schaftsregister einzutragende Partnerschaft die Voraus-
setzungen zur Führung der Berufsbezeichnung erfüllt. 
Über die Eintragung und eine Löschung entscheidet der 
Eintragungsausschuss. § 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
Durch die Aufnahme in das Verzeichnis der Partner-
schaften wird die Partnerschaft nicht Mitglied der Archi-
tektenkammer.

(2) Die Eintragung der Partnerschaft setzt voraus, dass 
die für die Mitglieder der Architektenkammer geltenden 
Berufspflichten von der Partnerschaft beachtet werden. 
Dies ist im Partnerschaftsvertrag zu regeln.

(3) Die Partnerschaft ist verpflichtet, für sich oder die 
Partner eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung 
der sich aus der Berufstätigkeit der Partner und der An-
gestellten ergebenden Haftpflichtgefahren abzuschließen 
und für die Dauer ihrer Eintragung in das Verzeichnis  
der Partnerschaften aufrechtzuerhalten. Die Berufshaft-
pflichtversicherung muss eine fünfjährige Nachhaftung 
vorsehen. Die Mindesthaftpflichtversicherungssumme 
für jeden einzelnen Versicherungsfall beträgt 1 500 000 
Euro für Personenschäden und 300 000 Euro für sonstige 
Schäden. Die Leistungen des Versicherers für alle inner-
halb eines Jahres verursachten Schäden dürfen auf den 
zweifachen Betrag der Mindestversicherungssumme be-
grenzt werden. Die Partnerschaft kann für sich oder die 
Partner die Haftung für Ansprüche aus fahrlässig ver-
ursachten Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung 
auch durch vorformulierte Vertragsbedingungen be-
schränken, jedoch nur auf den vierfachen Betrag der 
Mindestversicherungssumme für Sach- und Vermögens-
schäden und den einfachen Betrag der Mindestversiche-
rungssumme für Personenschäden.

(4) Die Eintragung der Partnerschaften bei der Architek-
tenkammer ist zu löschen, wenn die Eintragung eines  
der Partner in der Architektenliste gemäß § 7 gelöscht 
wurde und kein weiterer Partner in der Partnerschaft zur 
Führung einer Berufsbezeichnung des § 2 berechtigt ist, 
wenn die Partnerschaft gemäß § 9 PartGG aufgelöst 
wurde, oder wenn die Voraussetzungen zur Eintragung in 
anderer Weise nicht mehr erfüllt sind. Liegen wegen des 
Ausscheidens eines Partners die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 nicht mehr vor, setzt der Eintragungsausschuss 
eine angemessene Frist fest, die ein halbes Jahr nicht 
überschreiten soll, innerhalb derer die Eintragungsvor-
aussetzungen wieder erfüllt werden können. Die Lö-
schung der Partnerschaft aus dem Verzeichnis ist der für 

Planung und Plandurchführung sowie die Erstattung von 
Fachgutachten.

(6) Zu den Berufsaufgaben des Architekten nach den Ab-
sätzen 1 und 3 können auch die Ausarbeitung städtebau-
licher Pläne, die städtebauliche Beratung, die Erstattung 
von städtebaulichen Gutachten sowie die Mitwirkung an 
der Ausarbeitung von Entwicklungs- und Regionalplä-
nen gehören. Zu den Berufsaufgaben des Stadtplaners 
gehört auch die Mitwirkung an der Ausarbeitung von 
Entwicklungs- und Regionalplänen.

§ 2 

Berufsbezeichnung

(1) Die Berufsbezeichnung »Architekt« oder »Architek-
tin«, »Innenarchitekt« oder »Innenarchitektin«, »Land-
schaftsarchitekt« oder »Landschaftsarchitektin«, »Stadt-
planer« oder »Stadtplanerin« darf nur führen, wer unter 
der entsprechenden Bezeichnung in die Architektenliste 
eingetragen oder wer zum Führen dieser Berufsbezeich-
nung nach § 8 berechtigt ist.

(2) Eine der in Absatz 1 genannten Berufsbezeichnungen 
darf mit dem Zusatz »im Praktikum« nur führen, wer un-
ter der entsprechenden Bezeichnung in Baden-Württem-
berg eine praktische Tätigkeit nach § 4 Abs. 2 ausübt und 
mit dieser Berufsbezeichnung in die Architektenliste ein-
getragen oder wer zum Führen dieser Berufsbezeichnung 
entsprechend § 8 berechtigt ist.

(3) Die in Absatz 1 genannten Berufsbezeichnungen oder 
entsprechende Wortverbindungen oder ähnliche Bezeich-
nungen, die im Rechtsverkehr zu Verwechslungen führen 
können, dürfen für ihr Büro nur Personen verwenden, die 
zur Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung nach 
Absatz 1 befugt sind. Wer sich freiberuflich den Berufs-
aufgaben nach § 1 widmet und nicht baugewerblich tätig 
ist, kann nach Eintragung in die Architektenliste die 
 Berufsbezeichnung in der erweiterten Fassung ›freier Ar-
chitekt‹ oder ›freie Architektin‹, ›freier Innenarchitekt‹ 
oder ›freie Innenarchitektin‹, ›freier Landschaftsarchi-
tekt‹ oder ›freie Landschaftsarchitektin‹, ›freier Stadtpla-
ner‹ oder ›freie Stadtplanerin‹ führen.

(4) Das Recht zur Führung akademischer Grade wird 
hierdurch nicht berührt.

§ 2 a 

Partnerschaften

(1) Eine Partnerschaft im Sinne von § 1 Abs. 1 des Geset-
zes über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier 
Berufe (Partnerschaftsgesellschaftsgesetz PartGG) vom 
25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744) mit Sitz oder Zweignie-
derlassung im Land Baden-Württemberg darf unter Füh-
rung einer Berufsbezeichnung des § 2 Abs. 1 und Abs. 3 
in ihrem Namen nur dann tätig sein, wenn sie mindestens 
ein Mitglied der Architektenkammer als Partner hat und 



154 GBl. vom 12. April 2011 Nr. 6

schäftsführung oder im Vorstand dem Registerrecht anzu-
zeigen sind, sind sie auch unverzüglich durch Vorlage 
beglaubigter Urkunden der Architektenkammer anzu-
zeigen.

(5) Die Eintragung in das Verzeichnis der Kapitalgesell-
schaften ist zu versagen, wenn in der Person eines der 
Gesellschafter oder einer der geschäftsführenden Perso-
nen ein Versagungsgrund nach § 6 Abs. 1 vorliegt. Die 
Eintragung kann versagt werden, wenn in der Person 
 eines der Gesellschafter oder einer der geschäftsfüh-
renden Personen ein Versagungsgrund nach § 6 Abs. 2 
vorliegt.

(6) Die Eintragung in das Verzeichnis der Kapitalgesell-
schaften ist zu löschen, wenn

1. die Gesellschaft aufgelöst ist,

2. die Gesellschaft auf die Eintragung schriftlich ver-
zichtet,

3. die Voraussetzungen für die Eintragung gemäß Ab-
satz 2 oder 5 nicht mehr vorliegen oder sich nachträg-
lich erweist, dass die Eintragung nach Absatz 2 hätte 
versagt werden müssen und dieser Versagungsgrund 
noch besteht,

4. gegen einen Gesellschafter oder eine geschäftsfüh-
rende Person in einem berufsgerichtlichen Verfahren 
rechtskräftig auf Löschung aus der Architektenliste 
 erkannt wurde und die Mehrheit nach Absatz 2 Nr. 3 
danach nicht mehr gegeben ist. Die Eintragung kann 
gelöscht werden, wenn nach der Eintragung Tatsachen 
nach Absatz 5 Satz 2 bekannt werden oder eintreten 
und seit ihrem Eintreten nicht mehr als fünf Jahre ver-
gangen sind. § 2 a Abs. 4 Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden.

§ 3 

Architektenliste

(1) Die Architektenkammer (§ 10) hat eine Liste zu 
 führen, in welche die Architekten der jeweiligen Fach-
richtung und die Stadtplaner einzutragen sind (Architek-
tenliste).

(2) In der Architektenliste sind neben der Fachrichtung 
Tätigkeitsart (freier, angestellter, beamteter, baugewerb-
licher Architekt oder Stadtplaner), Zeitpunkt der Ein-
tragung, Mitgliedsnummer, Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum, akademische Grade sowie die Anschrif-
ten der Hauptwohnung und der Niederlassung zu ver-
merken. Eine Änderung dieser Daten hat der Architekt 
oder der Stadtplaner der Architektenkammer unverzüg-
lich mitzuteilen. Mit Einwilligung des Architekten oder 
des Stadtplaners können weitere Daten, wie etwa die 
 Eigenschaft als Sachverständiger, in die Architektenliste 
aufgenommen werden.

die Führung des Partnerschaftsregisters zuständigen 
Stelle durch die Architektenkammer mitzuteilen.

§ 2 b 

Berufsgesellschaft als Kapitalgesellschaft

(1) Eine Kapitalgesellschaft darf entsprechend der Fach-
richtung, mit der Gesellschafter in der Architektenliste 
eingetragen sind, in der Firma eine Berufsbezeichnung 
des § 2 Abs. 1 oder eine entsprechende Wortverbindung 
führen, wenn die Gesellschafter aus der jeweiligen Fach-
richtung mindestens ein Viertel des Kapitals und der 
Stimmenanteile innehaben, die Gesellschaft nur Berufs-
aufgaben nach § 1 zum Gegenstand des Unternehmens 
hat und in das bei der Architektenkammer geführte Ver-
zeichnis der Kapitalgesellschaften eingetragen ist. Eine 
Kapitalgesellschaft darf die Berufsbezeichnung des § 2 
Abs. 3 in der erweiterten Fassung in der Firma nur füh-
ren, wenn außerdem ihre Gesellschafter mehrheitlich ne-
ben der Berufsbezeichnung nach § 2 Abs. 1 auch die Be-
rufsbezeichnung in der erweiterten Fassung nach § 2 
Abs. 3 führen dürfen. § 2 a Abs. 1 Sätze 2 bis 8 gelten 
entsprechend.

(2) Eine Gesellschaft wird in das Verzeichnis der Kapi-
talgesellschaften eingetragen, wenn

1. sie im Land Baden-Württemberg ihren Sitz oder eine 
Niederlassung hat,

2. die an ihr Beteiligten natürliche Personen sind, die 
freiberufliche Leistungen auf dem Gebiet der Planung, 
Beratung, Projektsteuerung oder Objektüberwachung 
im Bauwesen erbringen,

3. die Mehrheit des Kapitals und die Stimmenmehrheit 
unter den Gesellschaftern bei den in die Architekten-
liste eingetragenen Mitgliedern liegt,

4. die Geschäftsführer oder Vorstände in die Architekten-
liste eingetragen sind, und

5. der Gesellschaftsvertrag eine Vereinbarung enthält, 
wonach eine treuhänderische Übertragung und Aus-
übung von Gesellschaftsrechten und von Geschäfts-
führerbefugnissen unzulässig ist und die für die in der 
Architektenliste eingetragenen Beteiligten geltenden 
Berufspflichten von der Gesellschaft beachtet werden.

Bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften 
auf Aktien müssen die Aktien auf den Namen der Mit-
glieder lauten.

(3) In das Verzeichnis der Kapitalgesellschaften sind auf-
zunehmen

1. der Name und Sitz der Firma sowie der Gesellschafts-
zweck,

2. die Familiennamen und Vornamen sowie die Berufe 
der Geschäftsführer oder Vorstände und Gesellschaf-
ter.

(4) Soweit Änderungen des Gesellschaftsvertrages, der 
Zusammensetzung der Gesellschafter und in der Ge-



Nr. 6 GBl. vom 12. April 2011 155

dung zum Stadtplaner setzt ein eigenständiges Studium 
der Stadtplanung, ein Architekturstudium mit Schwer-
punkt Städtebau oder ein anderes dem Studium der 
Stadtplanung gleichwertiges Studium mit Schwerpunkt 
Städtebau voraus, das städtebauliches und stadträumli-
ches  Entwerfen, städtebaubezogene Gebäudelehre und 
Stadt baugeschichte einschließt. Die praktische Tätigkeit 
oder die gleichwertige Tätigkeit hat sich auf alle Berufs-
aufgaben der entsprechenden Fachrichtungen nach § 1 
Abs. 1 bis 5 in gleichwertigem und ausgewogenem zeitli-
chen Umfang zu beziehen. Soweit die Tätigkeit in Ba-
den-Württemberg abgeleistet wird, muss die Eintragung  
mit der Berufsbezeichnung nach § 2 Abs. 2 in der Ar-
chitektenliste vorliegen. Außerdem ist für die Zeit der 
praktischen Tätigkeit die Teilnahme an beruflichen Fort-
bildungsmaßnahmen oder Erfahrungsaustauschen nach-
zuweisen. Wenn die praktische Tätigkeit ganz oder über-
wiegend in einem anderen Bundesland zurückgelegt 
wurde, kann der Bewerber entscheiden, ob die Regelun-
gen des § 2 Abs. 2 sowie die Sätze 3 bis 5 auf ihn anzu-
wenden sind. Die nähere Ausgestaltung regelt die Archi-
tektenkammer durch Satzung.

(4) Ein Bewerber, der die Voraussetzungen des Absatzes 
2 nicht erfüllt, besitzt die Berufsbefähigung, wenn er  
zur Führung der Berufsbezeichnung Architekt oder Ar-
chitektin auf Grund eines Gesetzes ermächtigt worden 
ist, das der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union (Mitgliedstaat) oder eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (Vertragsstaat) die Befugnis zuerkennt, 
diese Bezeichnung Staatsangehörigen der Mitgliedstaa-
ten oder der Vertragsstaaten zu verleihen, die sich durch 
die Qualität ihrer Leistungen auf dem Gebiet der Archi-
tektur besonders ausgezeichnet haben, oder

1. eine praktische Tätigkeit von mindestens zehn Jahren 
im Aufgabenbereich einer Fachrichtung nach § 1  
bei einem in die Architektenliste dieser Fachrichtung 
eingetragenen Architekten oder Stadtplaner oder eine 
gleichwertige Tätigkeit nachweist und

2. in der jeweiligen Fachrichtung gegenüber dem Eintra-
gungsausschuss Kenntnisse nachweist, die einer mit 
Erfolg abgeschlossenen Ausbildung nach Absatz 2 
Nr. 1 entsprechen.

(5) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates oder eines 
Vertragsstaates besitzen die Berufsbefähigung nach fol-
genden Maßgaben:

1. a)  In der Fachrichtung Architektur müssen die nach 
Artikel 21, 46 und 47 der Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufsquali-
fikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22) (Richtlinie 
2005/36/EG), geändert durch Richtlinie des Rates 
vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 
S. 141), in Verbindung mit deren Anhang V Nr. 5.7.1. 
bekannt gemachten oder als genügend anerkannten 
Ausbildungsnachweise oder die Nachweise nach 

(3) Über die Eintragung in die Architektenliste und die 
Löschung der Eintragung entscheidet der Eintragungs-
ausschuss (§ 16), wenn nicht in einem berufsgerichtli-
chen Verfahren rechtskräftig auf Löschung oder Eintra-
gung erkannt worden ist. Der Eintragungsausschuss kann 
die Entscheidung über Eintragungen, soweit die Eintra-
gungsvoraussetzungen offensichtlich vorliegen, und die 
Entscheidung über Löschungen nach § 7 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 seinem Vorsitzenden oder einer Stelle bei der 
Architektenkammer übertragen, die seine Entscheidun-
gen vorbereitet und seinen Weisungen unterliegt. Der 
 Architekt oder der Stadtplaner erhält über die Eintragung 
eine Bescheinigung, die nach Löschung unverzüglich 
 zurückzugeben ist.

§ 4 

Voraussetzungen für die Eintragung

(1) In die Architektenliste der jeweiligen Fachrichtung 
ist ein Bewerber auf Antrag einzutragen, wenn er in Ba-
den-Württemberg seinen Wohnsitz oder eine Niederlas-
sung hat oder überwiegend beschäftigt ist und entweder 
die Berufsbefähigung nach Absatz 2 bis 6 nachweist oder 
die Voraussetzungen des Absatzes 7 erfüllt.

(2) Die Berufsbefähigung besitzt, wer

1. eine Ausbildung mit einer mindestens vierjährigen 
Gesamtregelstudienzeit für die Berufsaufgaben seiner 
Fachrichtung nach § 1 an einer deutschen Universität, 
Kunsthochschule, Fachhochschule oder gleichwerti-
gen Lehreinrichtung mit Erfolg abgeschlossen hat  
und1

2. nach der Ausbildung eine praktische Tätigkeit im 
 Aufgabenbereich seiner Fachrichtung nach § 1 von 
mindestens zwei Jahren unter Anleitung bei einem Ar-
chitekten dieser Fachrichtung oder bei einem Stadtpla-
ner oder eine gleichwertige Tätigkeit nachweist. Da-
von können bis zu sechs Monate durch eine Tätigkeit 
unter Aufsicht eines Ingenieurs nach § 43 Abs. 3 Nr. 3 
der Landesbauordnung geleistet werden. Eine prak-
tische Tätigkeit nach Abschluss eines ersten berufs-
qualifizierenden Studiengangs und vor Beginn oder 
während eines Master-Studiengangs gilt ebenfalls bis 
zu einem Jahr als praktische Tätigkeit im Sinne dieser 
Vorschrift.

(3) Die Ausbildung zum Architekten muss die theore-
tischen und praktischen Aspekte der Architekturausbil-
dung in ausgewogener Weise berücksichtigen und den 
Erwerb der Kenntnisse und Fähigkeiten nach Artikel 46 
Abs. 1 Satz 3 der Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom  
30. September 2005, S. 22) gewährleisten. Die Ausbil-

1  Gemäß Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2010 (GBl. S. 745, 
747) gilt die Voraussetzung einer mindestens vierjährigen Gesamt-
regelstudienzeit nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 nicht für Studierende, die vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eine entsprechende Ausbil-
dung mit einer kürzeren Regelstudienzeit aufgenommen haben.
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Ist der Bewerber weder Staatsangehöriger eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum noch heimatloser Ausländer, so kann 
die Eintragung versagt werden, wenn für das Führen der 
Berufsbezeichnung die Gegenseitigkeit nicht gewähr-
leistet ist.

(7) Sind Bewerber in einer der in § 1 Abs. 1 bis 4 genann-
ten Fachrichtungen in der entsprechenden Liste eines 
 anderen Bundeslandes eingetragen gewesen und dort  
nur gelöscht worden, weil sie ihren Wohnsitz, die Nie-
derlassung oder die überwiegende Beschäftigung in die-
sem Land aufgegeben haben, so sind sie ohne erneute 
Prüfung der Befähigung nach Absatz 2 bis 6 in die Archi-
tektenliste einzutragen, sofern keine Versagungsgründe 
nach § 6 vorliegen.

(8) Das Verfahren nach § 4 kann über einen Einheit lichen 
Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über Einheitli-
che Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg 
abgewickelt werden; § 42 a und §§ 71 a bis 71 e des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils gelten-
den Fassung finden Anwendung.

§ 5 

Mitwirkungs- und Anzeigepflicht,  
Überprüfung der Kenntnisse

(1) Der Bewerber soll bei der Ermittlung der Eintra-
gungsvoraussetzungen mitwirken, dem Eintragungsaus-
schuss die erforderlichen Auskünfte geben, Unterlagen 
vorlegen und auf Verlangen persönlich erscheinen. Der 
Eintragungsantrag ist zurückzuweisen, wenn der Ein-
tragungsausschuss das Vorliegen der Eintragungsvoraus-
setzungen infolge mangelnder Mitwirkung nicht hinrei-
chend klären kann. Der Bewerber ist auf diese Rechtslage 
hinzuweisen.

(2) Den Beginn der praktischen Tätigkeit nach § 4 Abs. 2 
Nr. 2 soll der Bewerber der Architektenkammer schrift-
lich anzeigen.

(3) Zum Nachweis der notwendigen Kenntnisse nach § 4 
Abs. 4 Nr. 2 kann der Eintragungsausschuss dem Bewer-
ber aufgeben, schriftliche Unterlagen und andere Nach-
weise über die Art und den Schwierigkeitsgrad der bisher 
von ihm geleisteten praktischen Tätigkeit zu erbringen;  
er kann ihn auch auffordern, von ihm ausgearbeitete Pläne 
und Entwürfe vorzulegen. Der Eintragungsausschuss 
kann dem Bewerber Gelegenheit geben, seine Kenntnisse 
mündlich oder schriftlich darzulegen. Er muss ihm diese 
Gelegenheit geben, wenn ein Drittel der Mitglieder des 
Ausschusses oder der Bewerber dies beantragt.

§ 6 

Versagung der Eintragung

(1) Die Eintragung in die Architektenliste ist zu versa-
gen,

Artikel 23 und 49 der Richtlinie 2005/36/EG in 
 Verbindung mit deren Anhang VI Nr. 6 vorgelegt 
werden.

b) In der Fachrichtung Architektur besitzen Bewerber 
die Berufsbefähigung in Bezug auf Studienanfor-
derungen und praktische Tätigkeit auch dann, wenn 
aus besonderen und außergewöhnlichen Gründen 
im Sinne des Artikels 10 Buchst. b, c, d und g der 
Richtlinie 2005/36/EG die Voraussetzungen für 
eine Anerkennung ihrer Ausbildungsnachweise auf 
der Grundlage der Koordinierung der Mindestan-
forderungen an die Ausbildung im Sinne der Richt-
linie 2005/36/EG nicht gegeben sind, im Übrigen 
die Voraussetzungen des Artikels 13 der Richtlinie 
2005/36/EG jedoch erfüllt werden; dabei sind Aus-
bildungsgänge im Sinn des Artikels 12 der Richt-
linie 2005/36/EG gleichgestellt.

2. In den Fachrichtungen Innenarchitektur, Landschafts-
architektur oder Stadtplanung besitzen Bewerber in 
Bezug auf Studienanforderungen und praktische 
 Tätigkeit die Berufsbefähigung, wenn sie auf Grund 
eines Ausbildungsnachweises, der mindestens dem 
Niveau des Artikels 11 Buchst. c der Richtlinie 
2005/36/EG entspricht, in einem Mitgliedstaat oder in 
einem Vertragsstaat über die Voraussetzungen für die 
Aufnahme und Ausübung dieses Berufs verfügen. Ab-
weichend von Satz 1 genügt es, wenn der Antragsteller 
den Beruf vollzeitlich zwei Jahre lang in den vorher-
gehenden zehn Jahren in einem anderen Mitgliedstaat 
oder einem Vertragsstaat, die diesen Beruf nicht regle-
mentieren, ausgeübt hat, sofern er im Besitz eines oder 
mehrerer Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise 
ist; die zweijährige Berufserfahrung darf nicht ge-
fordert werden, wenn der Ausbildungsnachweis des 
Antragstellers eine reglementierte Ausbildung ab-
schließt, die mindestens dem Niveau des Artikels 11 
Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG entspricht. Für 
die Anerkennung nach den Sätzen 1 und 2 müssen die 
übrigen Anforderungen an die Befähigungs- oder Aus-
bildungsnachweise nach Artikel 13 der Richtlinie 
2005/36/EG erfüllt sein; dabei sind Ausbildungsgänge 
oder -nachweise im Sinne der Artikel 3 Abs. 3 und 
 Artikel 12 der Richtlinie 2005/36/EG gleichgestellt.

Diese Maßgaben gelten entsprechend für Drittstaats-
angehörige, soweit sich hinsichtlich der Anerkennung 
der Ausbildungsnachweise nach dem Recht der Euro-
päischen Gemeinschaft eine Gleichstellung ergibt.

(6) Ein Bewerber, der die Voraussetzungen der Absätze 2 
bis 5 nicht erfüllt, besitzt die Berufsbefähigung, wenn er  

1. mit Erfolg eine der Ausbildung nach Absatz 2 Nr. 1 
gleichwertige Ausbildung an einer ausländischen 
Hochschule oder gleichrangigen Lehreinrichtung ab-
geschlossen hat und

2. nach der Ausbildung eine praktische Tätigkeit im 
 Aufgabenbereich seiner Fachrichtung von mindestens 
zwei Jahren nachweist.
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3. der Eingetragene seinen Wohnsitz, die Niederlassung 
und die überwiegende Beschäftigung im Land aufgibt;

4. die Entscheidung über die Eintragung unanfechtbar 
zurückgenommen oder widerrufen worden ist oder der 
Rücknahme- oder Widerrufsbescheid für sofort voll-
ziehbar erklärt worden ist;

5. in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig 
auf Löschung der Eintragung erkannt worden ist oder

6. nach der Eintragung Versagungsgründe nach § 6 
Abs. 1 eingetreten oder bekannt geworden sind.

In den Fällen der Nummer 6 sind bei dem Versagungs-
grund des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 die Regelungen des § 6 
Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend anzuwenden. Wird das 
Gutachten ohne zureichenden Grund nicht innerhalb der 
von der Architektenkammer bestimmten Frist vorgelegt, 
so wird vermutet, dass der Architekt oder der Stadtplaner 
aus einem Grund des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, der durch 
das Gutachten geklärt werden sollte, nicht nur vorüber-
gehend unfähig ist, seinen Beruf ordnungsmäßig auszu-
üben.

(2) Die Eintragung kann gelöscht werden, wenn nach der 
Eintragung Versagungsgründe nach § 6 Abs. 2 eingetre-
ten oder bekannt geworden sind und seit ihrem Eintreten 
nicht mehr als fünf Jahre vergangen sind.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 kann der Eintra-
gungsausschuss auf Antrag ausnahmsweise von der Lö-
schung absehen, wenn der Architekt oder der Stadtplaner 
seinen Wohnsitz, die Niederlassung oder die überwie-
gende Beschäftigung in einem anderen Staat außerhalb 
des Geltungsbereichs des Grundgesetzes verlegt und die 
Erfüllung seiner Pflichten als Mitglied der Architekten-
kammer gesichert bleibt.

§ 8 

Auswärtige Architekten und Stadtplaner

(1) Eine Person, die im Land Baden-Württemberg weder 
ihren Wohnsitz noch eine Niederlassung oder ihre über-
wiegende Beschäftigung hat, darf bei einer Tätigkeit im 
Lande nach § 1 ohne Eintragung in die Architektenliste 
die Berufsbezeichnung nach § 2 Abs. 1 und 3 führen, 
wenn sie

1. zum Führen dieser oder einer vergleichbaren Berufs-
bezeichnung nach dem Recht des Staates ihres Wohn-
sitzes, ihrer Niederlassung oder ihrer überwiegenden 
Beschäftigung befugt ist,

2. einen Beruf mit einer in § 1 genannten Berufsbezeich-
nung mindestens zwei Jahre während der vorhergehen-
den zehn Jahre im Niederlassungsstaat rechtmäßig aus-
geübt hat; diese Bedingung gilt nicht, wenn entweder 
der Beruf oder die Ausbildung zu diesem Beruf regle-
mentiert ist. Dies gilt entsprechend für Drittstaatsange-
hörige, soweit sich nach dem Recht der  Europäischen 
Gemeinschaft eine Gleichstellung ergibt.

1. solange dem Bewerber nach § 70 des Strafgesetzbu-
ches, nach § 132 a der Strafprozessordnung oder nach 
§ 35 Abs. 1 der Gewerbeordnung die Ausübung eines 
Berufs, der Tätigkeiten nach § 1 zum Gegenstand hat, 
verboten, vorläufig verboten oder untersagt ist;

2. wenn sich die mangelnde Eignung des Bewerbers zur 
Erfüllung der Berufsaufgaben aus der Straftat ergibt, 
wegen der der Bewerber rechtskräftig verurteilt wor-
den ist;

3. wenn in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechts-
kräftig auf Löschung der Eintragung in die Architek-
tenliste erkannt worden ist und seit Rechtskraft des 
Urteils noch keine acht Jahre verstrichen sind; Absatz 
2 Nr. 3 bleibt unberührt;

4. wenn der Bewerber infolge eines körperlichen Ge-
brechens, wegen Schwäche seiner geistigen Kräfte 
oder wegen einer Sucht nicht nur vorübergehend unfä-
hig ist, den Beruf eines Architekten oder Stadtplaners 
ordnungsgemäß auszuüben.

Wenn es zur Entscheidung über den in Nr. 4 genannten 
Versagungsgrund erforderlich ist, gibt die Architekten-
kammer dem Bewerber durch eine mit Gründen und 
Rechtsmittelbelehrung versehene Verfügung auf, inner-
halb einer von ihr zu bestimmenden angemessenen Frist 
auf seine Kosten das Gutachten eines von ihr bestimmten 
Arztes über seinen Gesundheitszustand vorzulegen. Die 
in Gutachten enthaltenen personenbezogenen Daten dür-
fen nur für die Entscheidung über die Unfähigkeit des 
Bewerbers zur ordnungsgemäßen Ausübung des Berufs 
eines Architekten oder Stadtplaners verwandt und nur für 
diese Zwecke an andere öffentliche Stellen übermittelt 
werden. Kommt der Bewerber der Anordnung der Archi-
tektenkammer ohne zureichenden Grund nicht nach, gilt 
der Antrag auf Eintragung als zurückgenommen.

(2) Die Eintragung in die Architektenliste kann versagt 
werden, wenn der Bewerber

1. sich im Vermögensverfall befindet; ein Vermögens-
verfall wird vermutet, wenn der Bewerber in das vom 
Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu 
führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 der Insolvenzord-
nung, § 915 der Zivilprozessordnung) eingetragen ist;

2. infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung 
über sein Vermögen beschränkt ist;

3. sich eines schwerwiegenden berufswidrigen Verhal-
tens schuldig gemacht hat, das die Besorgnis begrün-
det, er werde den Berufspflichten eines Architekten 
oder Stadtplaners nicht genügen.

§ 7 

Löschung der Eintragung

(1) Die Eintragung in der Architektenliste ist zu löschen, 
wenn

1. der Eingetragene verstorben ist;

2. der Eingetragene dies beantragt;
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(2) Im übrigen bleibt das Recht zur Führung akademi-
scher Grade unberührt.

A B S C H N I T T  I I 

Architektenkammer Baden-Württemberg

§ 10 

Errichtung der Kammer

(1) Für die Architekten und Stadtplaner wird als öffentli-
che Berufsvertretung eine Architektenkammer errichtet. 
Sie führt die Bezeichnung »Architektenkammer Baden-
Württemberg« und ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts.

(2) Die Kammer kann durch Satzung Untergliederungen 
bilden.

§ 11 

Mitglieder der Kammer

(1) Mitglieder der Kammer sind alle in die Architekten-
liste eingetragenen Architekten und Stadtplaner sowie 
diejenigen Personen, die nach der Ausbildung eine prak-
tische Tätigkeit nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ausüben oder 
sich im Fall des § 4 Abs. 3 Satz 6 für die Anwendung der 
Regelungen des § 2 Abs. 2 sowie des § 4 Abs. 3 Sätze 3 
bis 5 entschieden haben.

(2) Die Mitgliedschaft endet, wenn die Eintragung in die 
Architektenliste gelöscht wird. Mitglieder nach Absatz 1, 
welche eine praktische Tätigkeit nach § 4 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 ausüben, scheiden aus, wenn sie ihre praktische Tä-
tigkeit endgültig aufgegeben haben und die Kammer dies 
feststellt oder wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf der zweijährigen praktischen Tätigkeit einen 
Antrag auf Eintragung gestellt haben, obwohl sie hierzu 
von der Kammer schriftlich aufgefordert worden sind.

§ 12 

Aufgaben der Kammer

(1) Die Kammer hat die Baukultur und das Bauwesen zu 
fördern, das Ansehen des Berufsstandes zu wahren und 
die beruflichen Belange der Gesamtheit ihrer Mitglieder 
zu vertreten.

(2) Insbesondere hat die Kammer

 1. die Architektenliste und die in § 2 a Abs. 1 Satz 1, 
§ 2 b Abs. 1 Satz 1 und § 8 Abs. 2 Satz 2 genannten 
Verzeichnisse zu führen;

 2. ihre Mitglieder sowie auswärtige Architekten und 
Stadtplaner nach § 8 Abs. 2 in Fragen der Berufsaus-
übung und der Berufspflichten zu beraten und zu be-
lehren;

 3. die Erfüllung der beruflichen Pflichten ihrer Mitglie-
der und der auswärtigen Architekten und Stadtplaner 

Ist die Person weder Staatsangehöriger eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum noch heimatloser Ausländer, so kann das 
Führen der Berufsbezeichnung versagt oder untersagt 
werden, wenn die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet ist. 
Diese Personen dürfen die Berufsbezeichnung nur führen, 
wenn sie entweder die in Satz 1 genannten Voraussetzun-
gen oder die Voraussetzungen des § 4 erfüllen.

(2) Einer Person nach Absatz 1 steht das Recht zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung nur zu, wenn sie das erstma-
lige Erbringen von Leistungen auf dem Gebiet der Archi-
tektur oder Stadtplanung vorher der Architektenkammer 
anzeigt und dabei Nachweise nach Absatz 1 vorlegt, die 
bei ihrer Vorlage nicht älter als zwölf Monate sein dür-
fen. Sie hat die geltenden Berufspflichten zu beachten 
und wird zur Überwachung der Einhaltung der Berufs-
pflichten wie ein Mitglied der Architektenkammer be-
handelt und in einem besonderen Verzeichnis geführt, für 
dessen Inhalt § 3 Abs. 2 Satz 1 entsprechend gilt. Hier-
über ist ihr eine Bescheinigung auszustellen, aus der sich 
auch die Berechtigung zum Führen der Berufsbezeich-
nung ergibt. Einer Anzeige bedarf es nicht, wenn die in 
Absatz 1 genannte Person bereits über eine Bescheini-
gung einer anderen Architektenkammer in der Bundes-
republik verfügt.

(3) Für Partnerschaften und Kapitalgesellschaften gelten 
die Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Über die Berechtigung zum Führen der Berufs-
bezeichnung nach den Absätzen 1 bis 3 entscheidet auf 
Antrag des Betroffenen oder der Architektenkammer der 
Eintragungsausschuss. Er kann das Führen der Berufs-
bezeichnung auch versagen oder untersagen, wenn Tat-
sachen eingetreten oder bekannt geworden sind, die eine 
Versagung nach § 6 rechtfertigen würden.

(5) Das Verfahren nach § 8 kann über einen Einheitli-
chen Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über Ein-
heitliche Ansprechpartner für das Land Baden-Württem-
berg abgewickelt werden; § 42 a und §§ 71 a bis 71 e des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung finden Anwendung.

§ 9 

Ausbildungsbezeichnung

(1) Unabhängig von der Berechtigung zum Führen der 
Berufsbezeichnung nach §§ 2 und 8 ist ein Staatsangehö-
riger eines Mitgliedstaates oder eines anderen Vertrags-
staates, der ein dem § 4 Abs. 5 entsprechendes Diplom, 
Prüfungszeugnis, einen sonstigen Ausbildungs- oder 
 Befähigungsnachweis oder eine Bescheinigung besitzt, 
berechtigt, die Ausbildungsbezeichnung und gegebenen-
falls deren Abkürzung in der Originalform zu führen, je-
weils mit Angabe der Bezeichnung und des Ortes der 
verleihenden Institution.



Nr. 6 GBl. vom 12. April 2011 159

e) Befreiung von der Teilnahme,

f) freiwillige Teilnahme,

g) Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer und 
Aufgaben besonderer Organe für das Versorgungs-
werk.

Die Satzung kann bestimmen, dass die besonderen Or-
gane des Versorgungswerks die Aufgaben von Organen 
der Kammer übernehmen, soweit das Versorgungswerk 
berührt ist.

(3) Die Satzung wird nach den Vorschriften des § 15 er-
lassen und geändert. Die Satzung und die Änderung der 
Satzung bedürfen der Genehmigung des Wirtschafts-
ministeriums.

(4) Das Versorgungswerk kann im Rechtsverkehr unter 
eigenem Namen handeln, klagen und verklagt werden.

(5) Das Vermögen des Versorgungswerks ist vom Ver-
mögen der Kammer unabhängig. Für Verbindlichkeiten 
des Versorgungswerks haftet nur dessen Vermögen. Es 
haftet nicht für Verbindlichkeiten der Kammer. Die 
Kammer kann die Mitglieder anderer Architekten-
kammern in das Versorgungswerk aufnehmen, sie kann 
das Versorgungswerk einer Versorgungs- oder Versiche-
rungseinrichtung im Bundesgebiet anschließen oder zu-
sammen mit einer oder mehreren Versorgungseinrichtun-
gen eine gemeinsame Versorgungseinrichtung schaffen.

§ 14 

Organe der Kammer

(1) Die Organe der Kammer sind die Landesvertreter-
versammlung und der Landesvorstand.

(2) Die Tätigkeit von Kammermitgliedern in Organen, 
Ausschüssen und Berufsgerichten ist ehrenamtlich. Die 
in ein Ehrenamt berufenen Mitglieder sind zur Annahme 
und Ausübung ihres Amtes verpflichtet, soweit nicht  
ein wichtiger Grund entgegensteht. Ob ein wichtiger 
Grund entgegensteht, entscheidet der Landesvorstand. 
Die Pflicht zur Ausübung des Amtes dauert bis zur Über-
nahme durch den Nachfolger.

(3) Die in ein Ehrenamt berufenen Mitglieder haben 
 Anspruch auf Entschädigung für Auslagen und Zeitver-
säumnis, deren Höhe die Landesvertreterversammlung 
festsetzt. Die Vorsitzenden des Eintragungsausschusses 
und der Berufsgerichte, die Beisitzer der Berufsgerichte, 
die nicht Kammermitglieder sind (§ 20 Abs. 2) und die 
Kammeranwälte erhalten für ihre Tätigkeit eine vom 
Landesvorstand festzusetzende Vergütung.

(4) Ist gegen ein in ein Ehrenamt berufenes Mitglied be-
rufsgerichtliche Klage erhoben worden, welche die Ab-
erkennung der Befähigung zu ehrenamtlicher Tätigkeit 
in der Kammer zur Folge haben kann, so ruht die ehren-
amtliche Tätigkeit, bis das Verfahren erledigt ist.

nach § 8 Abs. 2 zu überwachen und das Recht der 
Rüge auszuüben;

 4. die für die Ausübung des Berufs des Architekten 
oder Stadtplaners erforderlichen Bescheinigungen 
auszustellen;

 5. die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung zu för-
dern;

 6. die Durchführung von Architektenwettbewerben zu 
fördern und bei der Regelung des Wettbewerbswe-
sens mitzuwirken;

 7. auf Antrag eines Beteiligten auf die gütliche Rege-
lung von Streitigkeiten zwischen ihren Mitgliedern, 
sowie zwischen diesen und auswärtigen Architekten, 
Stadtplanern oder Dritten hinzuwirken;

 8. die Behörden und Gerichte durch Vorschläge und 
Stellungnahmen sowie auf sonstige Weise zu unter-
stützen;

 9. die erforderlichen Auskünfte und personenbezoge-
nen Informationen über Mitglieder oder auswärtige 
Architekten und Stadtplaner einzuholen und zu ertei-
len;

10. bei der Ausbildung von Bauzeichnern und Bautech-
nikern mitzuwirken;

11. bei der Bestellung von Sachverständigen für das 
Bauwesen mitzuwirken;

12. die Zusammenarbeit der Architektenkammern der 
Bundesländer zu fördern;

13. die Aufgaben nach dem Gesetz über Einheitliche An-
sprechpartner für das Land Baden-Württemberg ab-
zuwickeln.

(3) In Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 
die die Aufgaben der Kammer betreffen, sollen die Be-
hörden die Kammer hören.

§ 13 

Versorgungswerk

(1) Die Kammer kann durch Satzung für ihre Mitglieder 
und deren Familienangehörige ein Versorgungswerk er-
richten und ihre Mitglieder verpflichten, Mitglied des 
Versorgungswerks zu werden. Mitglieder, die nach be-
amtenrechtlichen Vorschriften Anspruch auf Versorgung 
haben, sind von der Pflichtteilnahme am Versorgungs-
werk ausgenommen. Mitglieder, die der Versicherungs-
pflicht nach dem Angestelltenversicherungsgesetz als 
Angestellte unterliegen, sind auf Antrag von der Pflicht-
teilnahme am Versorgungswerk zu befreien.

(2) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über

a) versicherungspflichtige Mitglieder,

b) Höhe und Art der Versorgungsleistungen,

c) Höhe der Beiträge,

d) Beginn und Ende der Teilnahme,
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von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes aus-
geschlossen wäre oder wegen Besorgnis der Befangen-
heit abgelehnt werden könnte. Die §§ 41 und 42 der Zi-
vilprozessordnung gelten entsprechend.

(5) Der Eintragungsausschuss entscheidet in der Beset-
zung mit dem Vorsitzenden und vier Beisitzern. Min-
destens zwei Beisitzer sollen der Fachrichtung des An-
tragstellers angehören, mindestens einer der gleichen 
Tätigkeitsart (§ 3 Abs. 2 Satz 1).

(6) Der Eintragungsausschuss entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. Seine Sitzungen sind nicht öffentlich.

(7) Über den Antrag ist unverzüglich, spätestens aber vor 
Ablauf von drei Monaten nach Einreichung des Antrags 
und der vollständigen Unterlagen zu entscheiden. Ableh-
nende Entscheidungen sind zu begründen. Diese Frist 
kann in Fällen, welche die Anerkennung der Ausbil-
dungsnachweise oder der Berufserfahrung anbetrifft, um 
einen Monat verlängert werden. Die zuständige Behörde 
bestätigt dem Antragsteller binnen eines Monats den 
Empfang der Unterlagen und teilt ihm gegebenenfalls 
mit, welche Unterlagen fehlen. Sie kann bei der Ertei-
lung der Genehmigung die in Anhang VII der Richtlinie 
2005/36/EG genannten Unterlagen und Bescheinigungen 
verlangen.

§ 17 

Berufsordnung

Die Kammermitglieder sind verpflichtet, ihren Beruf ge-
wissenhaft auszuüben und dem ihnen im Zusammenhang 
mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauen zu entspre-
chen. Die Kammermitglieder und Berufsgesellschaften 
haben sich ausreichend gegen Haftpflichtansprüche zu 
versichern. Das Nähere zu den Sätzen 1 und 2 regelt die 
Berufsordnung. Außerdem soll die Berufsordnung insbe-
sondere Vorschriften enthalten über

1. die gewissenhafte Ausübung des Berufs;

2. die Wahrung der Unabhängigkeit der freiberuflich täti-
gen Architekten und Stadtplaner und die Unvereinbar-
keit mit einer baugewerblichen Tätigkeit;

3. die berufliche Fortbildung;

4. den zulässigen Umfang der Werbung, insbesondere 
auch bei gleichzeitiger Ausübung einer gewerblichen 
Tätigkeit im Baubereich;

5. das berufliche Verhalten gegenüber anderen Architek-
ten und Stadtplanern, Auftraggebern, Unternehmern 
und Bauhandwerkern;

6. die Bildung beruflicher Zusammenschlüsse;

7. die Voraussetzungen der Teilnahme an Wettbewerben.

§ 18 

Berufswidrige Handlungen

(1) Die Mitglieder der Kammer, auswärtige Architekten 
und Stadtplaner nach § 8 Abs. 2 und Gesellschaften, die 

§ 15 

Satzung

(1) Die Landesvertreterversammlung erlässt eine Sat-
zung mit einfacher Mehrheit bei Anwesenheit von min-
destens zwei Dritteln ihrer Mitglieder. Im Falle der Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(2) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über

1. den Sitz der Kammer,

2. die Vertretung, die Geschäftsführung und die Verwal-
tungseinrichtungen der Kammer,

3. die Beitrags- und Gebührenordnung,

4. die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung und 
die Abnahme der Jahresrechnung,

5. die Wahl, die Amtsdauer, die Zusammensetzung und 
die Befugnisse der Organe,

6. die Einberufung und Geschäftsordnung der Landes-
vertreterversammlung,

7. die Berufspflichten (Berufsordnung),

8. die Schlichtungsordnung,

9. die Form und Art der Bekanntmachungen.

Die Satzung ist so auszugestalten, dass die Belange aller 
Fachrichtungen und Tätigkeitsarten gewahrt sind.

(3) Die Satzung und die Änderung der Satzung bedürfen 
der Genehmigung des Wirtschaftsministeriums.

§ 16 

Eintragungsausschuss

(1) Bei der Kammer werden ein oder mehrere Eintra-
gungsausschüsse gebildet. Sie haben die ihnen in §§ 2 a, 
2 b, 3 Abs. 1 bis 3, § 7 Abs. 3 und § 8 Abs. 4 zugewiese-
nen Entscheidungen über Eintragung und Löschung zu 
treffen.

(2) Die Eintragungsausschüsse bestehen aus dem Vorsit-
zenden und Beisitzern. Die Vorsitzenden, die Beisitzer 
und ihre Stellvertreter werden vom Landesvorstand auf 
die Dauer von vier Jahren bestellt. Die Vorsitzenden und 
ihre Stellvertreter müssen die Befähigung zum Richter-
amt nach dem deutschen Richtergesetz besitzen. Die 
Beisitzer und ihre Stellvertreter müssen Kammermitglie-
der sein. Die Mitglieder des Eintragungsausschusses dür-
fen weder dem Landesvorstand oder einem Berufsge-
richt nach § 20 angehören noch Beschäftigte der Kammer 
sein.

(3) Der Eintragungsausschuss ist unabhängig und nicht 
an Weisungen gebunden. Er entscheidet nach seiner 
freien, aus dem Gang des gesamten Verfahrens gewonne-
nen Überzeugung. Ein Vorverfahren im Sinne des § 68 
Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung entfällt 
bei allen Entscheidungen des Eintragungsausschusses.

(4) Ein Mitglied des Eintragungsausschusses ist in den 
Fällen an der Mitwirkung gehindert, in denen ein Richter 
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(2) Das Landesberufsgericht entscheidet in der Beset-
zung mit einem auf Lebenszeit ernannten Richter als 
Vorsitzenden, einem Beisitzer, der die Befähigung zum 
Richteramt nach dem deutschen Richtergesetz besitzt 
und drei Kammermitgliedern als weiteren Beisitzern.

(3) Die Mitglieder der Berufsgerichte und ihre Stell-
vertreter werden auf Vorschlag des Landesvorstands vom 
Wirtschaftsministerium im Einvernehmen mit dem Jus-
tizministerium auf die Dauer von vier Jahren bestellt. 
Werden mehr Kammermitglieder zu Beisitzern bestellt, 
als die Berufsgerichte zu ihrer Besetzung benötigen, so 
haben die Vorsitzenden zu Beginn jedes Geschäftsjahres 
zu bestimmen, nach welchen Grundsätzen und in wel-
cher Reihenfolge die Beisitzer heranzuziehen sind und 
im Verhinderungsfall vertreten werden.

(4) Die Mitglieder der Berufsgerichte besitzen richterli-
che Unabhängigkeit. Sie dürfen nicht Organen der Kam-
mer oder ihrer Untergliederungen angehören, Beschäf-
tigte der Kammer sein oder staatliche Aufsichtsbefugnisse 
über die Kammer oder deren Mitglieder ausüben.

(5) Für die Ausschließung und Ablehnung von Gerichts-
personen und Sachverständigen finden die Vorschriften 
der Strafprozessordnung entsprechende Anwendung.

§ 21 

Berufsgerichtliche Verfahren

(1) Das berufsgerichtliche Verfahren findet im ersten 
Rechtszug vor dem Berufsgericht statt. Bei geringfügi-
gen Verstößen kann der Vorsitzende einen Verweis ertei-
len, wenn der Beschuldigte die berufswidrige Handlung 
einräumt.

(2) Gegen die Entscheidungen des Berufsgerichts und 
seines Vorsitzenden steht dem Beschuldigten und dem 
Landesvorstand innerhalb zwei Wochen nach der schrift-
lichen Eröffnung die Berufung an das Landesberufsge-
richt zu. Der Landesvorstand kann davon auch zugunsten 
des Beschuldigten Gebrauch machen. § 3 a des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.

(3) Der Beschuldigte kann einen Rechtsbeistand zu sei-
ner Unterstützung zuziehen.

(4) Die Vorschriften der §§ 55, 56, 58, 61 bis 63, 65 bis 
68, 70 und 73 des Kammergesetzes sind entsprechend 
anzuwenden; § 55 des Kammergesetzes gilt auch, wenn 
das berufsgerichtliche Verfahren mit einem Verfahren 
wegen Löschung der Eintragung in der Architektenliste 
(§ 7) zusammentrifft.

(5) Die rechtskräftigen Entscheidungen der Berufsge-
richte werden vom Vorsitzenden vollstreckt. Sie sind 
dem Landesvorstand mit der Bescheinigung der Rechts-
kraft mitzuteilen.

zur Beachtung der Berufspflichten verpflichtet sind, ha-
ben sich wegen Handlungen, die gegen die Berufsord-
nung verstoßen, in einem berufsgerichtlichen Verfahren 
zu verantworten.

(2) Politische, religiöse, wissenschaftliche und künstleri-
sche Ansichten und Handlungen oder die Stellungnahme 
zu wirtschaftlichen Berufsangelegenheiten können nicht 
den Gegenstand eines berufsgerichtlichen Verfahrens 
bilden.

(3) Auf Antrag eines Kammermitglieds oder eines aus-
wärtigen Architekten oder Stadtplaners nach § 8 Abs. 2 
muss eine berufsgerichtliche Entscheidung über sein 
Verhalten herbeigeführt werden.

(4) Der Landesvorstand kann auf Vorschlag des Kam-
meranwalts das Verhalten eines Kammermitglieds oder 
eines auswärtigen Architekten oder Stadtplaners nach § 8 
Abs. 2 rügen, wenn durch das Verhalten Pflichten ver-
letzt worden sind und die Schuld gering ist. Der betref-
fende Architekt oder Stadtplaner ist vorher durch den 
Kammeranwalt zu hören. Er kann gegen den Bescheid 
binnen zwei Wochen nach Zustellung beim Landesvor-
stand Einspruch einlegen; in diesem Falle muss eine be-
rufsgerichtliche Entscheidung über sein Verhalten her-
beigeführt werden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf 
 Architekten oder Stadtplaner wegen ihrer Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst.

§ 19 

Berufsgerichtliche Maßnahmen

Berufsgerichtliche Maßnahmen sind

1. Verweis,

2. Geldbuße bis zu 25 000 Euro,

3. Aberkennung der Befähigung zu ehrenamtlicher Tä-
tigkeit in der Kammer bis zur Dauer von zehn Jahren,

4. Löschung der Eintragung in der Architektenliste,

5. Löschung der Eintragung einer Partnerschaft oder 
 Kapitalgesellschaft in dem Verzeichnis gemäß § 2 a 
Abs. 4 oder § 2 b Abs. 6.

Bei auswärtigen Architekten oder Stadtplanern nach § 8 
Abs. 2 entfallen Maßnahmen nach Nummer 3; an die 
Stelle der Nummer 4 tritt das Verbot, im Land Baden-
Württemberg die Berufsbezeichnung nach § 2 Abs. 1 und 
2 zu führen, verbunden mit der Löschung im Verzeichnis 
nach § 8 Abs. 2 Satz 2. Maßnahmen nach Nummern 2 
und 3 sowie nach Nummern 2 und 4 oder Satz 2 Halb-
satz 2 können nebeneinander getroffen werden.

§ 20 

Berufsgerichte

(1) Das Berufsgericht entscheidet in der Besetzung mit 
einem auf Lebenszeit ernannten Richter als Vorsitzenden 
und zwei Kammermitgliedern als Beisitzern.
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Dauer von vier Jahren bestellt. Der Schlichtungsaus-
schuss wird in der Besetzung mit drei Mitgliedern tätig, 
von denen zwei Kammermitglieder sein müssen. Das 
Nähere regelt die Schlichtungsordnung.

§ 24 

Finanzwesen der Kammer

(1) Die Kammer erhebt zur Deckung ihres sachlichen und 
persönlichen Aufwands Beiträge. Für die Inanspruch-
nahme von Beratungsdiensten und Amtshandlungen der 
Kammer, insbesondere für das Eintragungs-, Berufsge-
richts- und Schlichtungsverfahren, können Gebühren und 
Ersatz der baren Auslagen erhoben werden.

(2) Der Landesvorstand stellt für jedes Rechnungsjahr 
einen Vorschlag über die Einnahmen und Ausgaben auf 
und legt ihn der Landesvertreterversammlung zur Bestä-
tigung vor.

§ 25 

Schweigepflicht

Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse der Kammer, 
die Mitglieder der Berufsgerichte und die von diesen 
 beigezogenen Sachverständigen und Hilfskräfte sind zur 
Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten verpflich-
tet, deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, be-
sonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich 
ist. Sie dürfen die Kenntnis von geheim zu haltenden 
 Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Die Pflicht 
zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung der 
Tätigkeit der Verpflichteten fort.

§ 26 

Auskünfte, Datenübermittlung

(1) Mitglieder und auswärtige Architekten und Stadt-
planer sind in den sie betreffenden Angelegenheiten ver-
pflichtet, der Architektenkammer die zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. Diese Pflicht besteht nicht, 
wenn der Betroffene sich oder einen der in § 383 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Ange-
hörigen der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung 
oder eines ordnungswidrigkeits-, berufs- oder diszipli-
narrechtlichen Verfahrens aussetzen würde.

(2) Die Architektenkammer darf Dritten Auskunft aus 
der Architektenliste und den nach § 2 a Abs. 1, § 2 b 
Abs. 1 und § 8 Abs. 2 Satz 2 geführten Verzeichnissen 
über Familiennamen, Vornamen, akademische Grade, 
Anschriften der Wohnung und der Niederlassung, Fach-
richtungen, Tätigkeitsarten und Haftungsbegrenzungen 
erteilen. Mit Zustimmung des Architekten oder Stadt-
planers darf sie auch Auskunft über weitere in der Archi-
tektenliste oder in den Verzeichnissen enthaltene Anga-

§ 22 

Tilgung

(1) Eintragungen in den bei der Architektenkammer über 
den Architekten oder Stadtplaner geführten Akten über 
einen Verweis, eine Geldbuße oder über die Aberken-
nung der Befähigung zu ehrenamtlicher Tätigkeit in der 
Kammer bis zur Dauer von fünf Jahren sind nach acht 
Jahren, über eine zeitlich darüber hinausgehende Aber-
kennung der Befähigung zu ehrenamtlicher Tätigkeit in 
der Kammer nach zehn Jahren zu tilgen. Die über diese 
berufsgerichtlichen Maßnahmen entstandenen Vorgänge 
sind aus den bei der Architektenkammer über den Archi-
tekten oder Stadtplaner geführten Akten zu entfernen 
und zu vernichten. Nach Ablauf der Frist dürfen diese 
Maßnahmen bei weiteren berufsgerichtlichen Maßnah-
men nicht mehr berücksichtigt werden; der Architekt 
oder Stadtplaner gilt als von berufsgerichtlichen Maß-
nahmen nicht betroffen.

(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die berufs-
gerichtliche Maßnahme unanfechtbar geworden ist. Sie 
endet nicht, solange gegen den Architekten oder Stadt-
planer ein Strafverfahren oder ein berufsgerichtliches 
Verfahren schwebt, eine andere berufsgerichtliche Maß-
nahme berücksichtigt werden darf oder ein auf Geldbuße 
lautendes berufsgerichtliches Urteil noch nicht voll-
streckt worden ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Rügen, 
die durch den Landesvorstand der Architektenkammer 
ausgesprochen werden, und für Belehrungen nach § 12 
Abs. 2 Nr. 2. Die Frist beträgt fünf Jahre.

(4) Eintragungen über strafgerichtliche Verurteilungen 
oder über andere Entscheidungen in Verfahren wegen 
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder Verletzung von 
Berufspflichten, die nicht zu einer berufsgerichtlichen 
Maßnahme oder Rüge geführt haben, sind nach einem 
Jahr zu tilgen. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten ent-
sprechend.

§ 23 

Schlichtungsausschuss

(1) Zur gütlichen Regelung von Streitigkeiten, die sich 
aus der Berufsausübung zwischen Kammermitgliedern 
sowie zwischen diesen und auswärtigen Architekten oder 
Stadtplanern oder Dritten ergeben, wird bei der Kammer 
ein Schlichtungsausschuss gebildet. Dieser hat auf An-
trag eines Beteiligten einen Schlichtungsversuch zu un-
ternehmen. Ist ein auswärtiger Architekt oder Stadtplaner 
oder ein Dritter beteiligt, kann der Schlichtungsaus-
schuss nur mit dessen Einverständnis tätig werden. Kam-
mermitglieder sind verpflichtet, sich zur gütlichen Rege-
lung ihrer Streitigkeiten an einem Schlichtungsversuch 
zu beteiligen.

(2) Die Mitglieder des Schlichtungsausschusses und de-
ren Stellvertreter werden vom Landesvorstand auf die 
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 Bestimmungen der §§ 54 d, 55, 81, 83, 89 und 101 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes gelten entsprechend.

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Gemein-
deaufsicht entsprechend.

A B S C H N I T T  I I I 

Ordnungswidrigkeiten, Ausführungsvorschriften

§ 28 

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. unbefugt eine der in § 2 Abs. 1 bis 3 angeführten Be-
zeichnungen führt,

2. als Angehöriger einer Partnerschaft zulässt, dass diese 
entgegen § 2 a Abs. 1 in ihrem Namen eine Berufs-
bezeichnung des § 2 führt, ohne in das Verzeichnis der 
Partnerschaften bei der Architektenkammer eingetra-
gen zu sein, oder

3. als Kapitalgesellschaft entgegen § 2 b Abs. 1 in der 
Firma eine Berufsbezeichnung des § 2 oder eine ent-
sprechende Wortverbindung führt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 25 000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die Land-
ratsämter und die Bürgermeisterämter der Stadtkreise als 
untere Verwaltungsbehörde.

§ 29 

Ausführungsvorschriften

Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu regeln:

1. das Eintragungs- und Löschungsverfahren einschließ-
lich der für die Eintragung in die Architektenliste und 
die in § 2 a Abs. 1 und § 2 b Abs. 1 genannten Verzeich-
nisse und für die Registrierung auswärtiger Archi-
tekten und Stadtplaner nach § 8 Abs. 2 und die Aus-
stellung von Bescheinigungen nach § 16 Abs. 1 Satz 2 
vorzulegenden Nachweise2;

2. die Durchführung des Berufsgerichtsverfahrens, so-
weit dies nicht einer gesetzlichen Regelung bedarf.

§ 30 

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft.3

ben erteilen. Die Architektenkammer darf die Angaben 
nach Satz 1 auch veröffentlichen oder an andere zum 
Zwecke der Veröffentlichung übermitteln, sofern der 
 Betroffene nicht schriftlich widerspricht. Hierauf ist je-
weils zwölf Wochen vor einer beabsichtigten Veröffentli-
chung im Deutschen Architektenblatt, Regionalteil Ba-
den-Württemberg, hinzuweisen.

(3) Soweit dies nach allgemeinen Vorschriften zulässig 
ist, darf die Architektenkammer öffentlichen Stellen über 
Absatz 2 Satz 1 und 2 hinausgehende personenbezogene 
Informationen übermitteln oder von diesen erheben über 
Eintragungsbewerber, Mitglieder und auswärtige Archi-
tekten und Stadtplaner zu Eintragungsanträgen und An-
zeigen nach § 8 Abs. 2 Satz 1, Eintragungen in die Archi-
tektenliste und in das Verzeichnis nach § 8 Abs. 2 Satz 2, 
Versagungen und Löschungen, zur Berufsausübung, zu 
Rügen, berufsgerichtlichen Verfahren und Maßnahmen 
und zur Versagung oder Untersagung des Führens der 
Berufsbezeichnung nach § 8 Abs. 4 Satz 2.

(4) Die Kammer hat die nach der Richtlinie 2005/36/EG 
erforderliche Amtshilfe zu leisten, die entsprechenden 
Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Bescheini-
gungen auszustellen; die Kammer ist insoweit zustän-
dige Behörde.

(5) Die Architektenkammer erteilt Dritten zur Geltend-
machung von Schadensersatzansprüchen auf Antrag 
Auskunft über den Namen und die Adresse der Berufs-
haftpflichtversicherung des Architekten, der Gesellschaft 
oder der Partnerschaftsgesellschaft sowie die Versiche-
rungsnummer, soweit kein überwiegendes Interesse des 
Architekten, der Gesellschaft oder der Partnerschaftsge-
sellschaft an der Nichtmitteilung der Auskunft besteht. 
Im Versicherungsvertrag ist der Versicherer zu verpflich-
ten, der zuständigen Architektenkammer den Beginn, die 
Beendigung oder Kündigung des Versicherungsvertrages 
sowie jede Änderung des Versicherungsvertrages, die 
den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beeinträch-
tigt, unverzüglich mitzuteilen. Die Architektenkammer 
ist die zuständige Stelle im Sinne von § 117 Abs. 2 des 
Gesetzes über den Versicherungsvertrag.

§ 27 

Staatsaufsicht

(1) Die Kammer untersteht der Aufsicht des Wirtschafts-
ministeriums.

(2) Die Aufsicht beschränkt sich auf die Rechtsaufsicht, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Das Wirt-
schaftsministerium kann zu den Sitzungen der Organe 
der Kammer Vertreter abordnen, denen auf Verlangen 
 jederzeit das Wort zu erteilen ist.

(3) Das Versorgungswerk nach § 13 unterliegt der Versi-
cherungsaufsicht (Fachaufsicht) des Wirtschaftsminis-
teriums oder der von ihm bestimmten Behörde; die 

2  Der Verweis ist gegenstandslos
3  Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ur-

sprünglichen Fassung vom 5. Oktober 1999 (GBl. S. 411)
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 cc) Es wird folgender Buchstabe j angefügt: 

   »j)  im Schwerpunktbereich strafrechtliche 
Rechtspflege: ein Strafgericht (Amts-, 
Land- oder Oberlandesgericht), eine 
Staatsanwaltschaft, eine Justizvollzugsan-
stalt, ein Rechtsanwalt.« 

3. In § 46 Absatz 5 werden die Worte »Verordnung über 
den Urlaub der Beamten und Richter« durch die Worte 
»Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung« ersetzt.

4. § 51 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

 Die Worte »einschließlich der zugehörigen Rege-
lungen aus dem Tarifvertragsrecht und Betriebs-
verfassungsrecht,« werden gestrichen. 

b) Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

 Nach den Worten »Kollisionsnormen des EGBGB« 
werden die Worte »und der Verordnungen Rom I 
und Rom II« eingefügt.

c) Nummer 6 wird wie folgt geändert: 

 aa)  Die Worte »und Insolvenzrecht« werden ge-
strichen. 

 bb)   Der dritte Spiegelstrich erhält folgende Fas-
sung:

  »–  aus der freiwilligen Gerichtsbarkeit: Erb-
scheinsverfahren;«. 

 cc)  Der vierte Spiegelstrich erhält folgende Fas-
sung: 

  »–  aus dem Recht der Zwangsversteigerung 
im Überblick: Gegenstand der Zwangsver-
steigerung, Wirkungen und Umfang der 
Beschlagnahme und des Zuschlags;«. 

 dd)  Der fünfte Spiegelstrich erhält folgende Fas-
sung: 

  »–  Auswirkungen der Insolvenzeröffnung auf 
Verträge und Prozesse;«. 

 ee) Es wird folgender Spiegelstrich angefügt: 

  »–  im Überblick: Familienverfahrensrecht 
(aus dem FamFG: Buch 1 und Buch 2, letz-
teres ohne die Abschnitte 5 bis 8);«. 

d) Nummer 9 wird wie folgt geändert:

 aa)   Im zweiten Spiegelstrich wird nach dem Wort 
»Verwaltungsvollstreckungsrecht« das Wort  
», Verwaltungszustellungsrecht« angefügt. 

 bb)  Im dritten Spiegelstrich werden die Worte 
»Ausländerrecht,«, »Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallrecht,« und », Bodenschutzrecht« gestri-
chen. 

e) Nummer 11 erhält folgende Fassung: 

 »11. aus dem Anwaltsrecht: 

 anwaltliches Berufsrecht nach BRAO und BORA 
(Grundpflichten, Berufsregeln sowie im Überblick 
Zulassungsrecht und Aufsichtswesen), das Mandat 

Verordnung des Justizministeriums  
zur Änderung der Juristenausbildungs-  

und Prüfungsordnung

Vom 23. März 2011

Auf Grund von § 9 Absatz 1 Nummer 6 und 7 des 
Juristen ausbildungsgesetzes vom 16. Juli 2003 (GBl. 
S. 354) wird im Einvernehmen mit dem Innenministe-
rium, dem Wissenschaftsministerium und dem Finanz-
ministerium verordnet:

Artikel 1

Die Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung vom  
8. Oktober 2002 (GBl. S. 391), zuletzt geändert durch 
Artikel 60 des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 983), wird wie folgt geändert: 

1. § 8 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 5 erhält folgende Fassung:

 »5. aus dem Internationalen Privatrecht:

 Allgemeiner Teil; aus dem EGBGB: Recht der 
 natürlichen Personen und der Rechtsgeschäfte, Sa-
chenrecht; Recht der Schuldverhältnisse nach den 
Verordnungen Rom I und II;«.

b) Nummer 11 erhält die folgende Fassung:

 »11. aus dem Europarecht:

 Rechtsquellen des Rechts der Europäischen Union; 
Rechtsnatur, Organe und Handlungsformen der 
 Europäischen Union; Grundfreiheiten des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union und 
ihre Durchsetzung.«

2. § 42 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

 aa)  Nach den Worten »ein kommunaler Landes-
verband,« werden die Worte »ein Regionalver-
band, die Landesanstalt für Kommunikation,« 
eingefügt. 

 bb)  Nach den Worten »der Verwaltungsgerichts-
hof,« werden die Worte »ein Sozialgericht, das 
Landessozialgericht, eine Rechtsanwaltskam-
mer,« eingefügt. 

 cc)  Nach den Worten »die Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften Speyer« werden die 
Worte », die Europäische Union, der Europa-
rat« eingefügt. 

b) Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

 aa)  In Buchstabe h werden die Worte »die Euro-
päischen Gemeinschaften« durch die Worte 
»die Europäische Union« ersetzt.

 bb)   Am Ende von Buchstabe i wird der Punkt 
durch ein Semikolon ersetzt.
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2011 geltenden Fassung im Herbsttermin 2012 zur 
Anwendung. § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 gilt 
für Rechtsreferendarinnen und -referendare, die die 
Verwaltungsstation ab dem 15. Oktober 2011 antre-
ten; im Übrigen ist § 42 in der bis zum 1. April 
2011 geltenden Fassung weiter anzuwenden.«

b) Die Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2011 in Kraft. 

stuttgart, den 23. März 2011  Prof. Dr. Goll

Verordnung des Finanzministeriums  
und des Innenministeriums zur 

Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes 
im Jahr 2010 (FAGDVO 2010)

Vom 25. März 2011

Auf Grund von § 7 Absatz 2 Satz 1, § 9 Nummer 1 und 
§ 10 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der 
Fassung vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14) wird verordnet:

§ 1

Zu § 7 Absatz 2 FAG

Der Grundbetrag wird auf 1009 Euro festgesetzt.

§ 2

Zu § 9 Nummer 1 FAG

Der Feststellung der Steuerkraftmesszahl eines Land-
kreises sind die Steuerkraftsummen seiner Gemeinden 
mit einem Teilbetrag von 32,15 Prozent zugrunde zu 
 legen.

§ 3

Zu § 10 Absatz 2 FAG

Der Kopfbetrag beträgt 520 Euro je Einwohner.

§ 4

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 
in Kraft. Sie gilt für das Jahr 2010.

stuttgart, den 25. März 2011

Finanzministerium

Dr. Meister-Scheufelen

Innenministerium

Benz

mit Haftungsfragen, Anwaltspraxis in den Pflicht-
stoffgebieten nach Absatz 1 Nummer 1 bis 10, 

 im Überblick: Gebührenrecht;«. 

f) Nummer 12 erhält folgende Fassung: 

 »12. aus dem Europarecht im Überblick: 

 Rechtsquellen des Rechts der Europäischen Union, 
Rechtsnatur, Organe und Handlungsformen der 
 Europäischen Union, Grundfreiheiten des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union und 
ihre Durchsetzung.« 

5. § 51 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

 »2. im Schwerpunktbereich Rechtsanwalt: 

 aus dem Anwaltsrecht: Anwaltliches Berufsrecht 
nach BRAO und BORA (Grundpflichten, Berufs-
regeln sowie im Überblick Zulassungsrecht und 
Aufsichtswesen), das Mandat mit Haftungsfragen, 
Anwaltspraxis in den Pflichtstoffgebieten nach Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 10, Gebührenrecht, Formen 
anwaltlicher Zusammenarbeit, Kanzleigründung, 
-führung und -organisation, Streitschlichtung;«. 

b) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

 »4. im Schwerpunktbereich Verwaltung: 

 Umweltverwaltungsrecht (allgemeine Lehren, Im-
missionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasser-
recht, im Überblick: Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallrecht, Bodenschutzrecht);«. 

c) Nummer 6 erhält folgende Fassung: 

 »6. im Schwerpunktbereich soziale Sicherung: 

 aus dem Sozialversicherungsrecht: Unfall- und 
Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, 

 im Überblick: Grundsicherung für Arbeitssu-
chende, Verwaltungsverfahren und Sozialgerichts-
gesetz;«. 

d) In Nummer 8 wird das Wort »Gemeinschaften« 
durch das Wort »Union« ersetzt. 

e) Am Ende von Nummer 9 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt.

f) Es wird folgende neue Nummer 10 angefügt: 

 »10.  im Schwerpunktbereich strafrechtliche 
Rechtspflege: 

 Jugendstrafrecht, Strafvollstreckung und Justiz-
vollzug.« 

6. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 »(2) § 51 und § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
Buchstabe j gelten für Rechtsreferendarinnen und 
-referendare, die ab Dezember 2011 erstmals am 
schriftlichen Teil der Zweiten juristischen Staats-
prüfung teilnehmen. Im Übrigen ist § 51 in der bis 
zum 1. April 2011 gelten Fassung weiter anzuwen-
den; letztmals kommt § 51 in der bis zum 1. April 
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In gleicher Weise ist die Verordnung mit den Karten 
beim Landratsamt Emmendingen öffentlich ausgelegt.

(2) Die Verordnung einschließlich der Karten kann im 
gesamten Zeitraum ihrer Rechtsgültigkeit kostenlos 
durch jedermann während der Sprechzeiten bei den in 
Absatz 1 genannten Behörden eingesehen werden.

§ 3

Innerhalb der geschlossenen Anbaugebiete darf nur die 
für die Erzeugung von Hybridmaissaatgut vorgesehene 
Maissorte angebaut werden.

Ausgenommen hiervon ist die Verwendung von Saatgut 
der Vaterkomponente der zur Vermehrung bestimmten 
Sorte oder die Verwendung von Saatgut pollensteriler 
Sorten.

§ 4

Im Schutzgebiet ist die zur Vermehrung angebaute Sorte 
von den Saatgutvermehrern durch Aufstellung von Ta-
feln zu kennzeichnen.

§ 5

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 3 und 4 dieser Verord-
nung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 5 des 
Gesetzes zum Schutz der Erzeugung von Saatgut in ge-
schlossenen Anbaugebieten und können mit einer Geld-
buße geahndet werden.

§ 6

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist gemäß § 2 Abs. 1 in Kraft. Sie tritt am 31. De-
zember 2011 außer Kraft.

freiburg i. br., den 30. März 2011 Würtenberger

Verordnung  
des Regierungspräsidiums Freiburg zum 

Schutz der Erzeugung von Hybridsaatmais 
in geschlossenen Anbaugebieten

Vom 30. März 2011

Auf Grund von §§ 1 und 2 des Gesetzes zum Schutz der 
Erzeugung von Saatgut in geschlossenen Anbaugebieten 
vom 13. Mai 1969 (GBl. S. 80) wird verordnet:

§ 1

(1) Im Landkreis Emmendingen werden Teilflächen 
der nachstehend aufgeführten Gemarkungen zu ge-
schlossenen Anbaugebieten für die Erzeugung von sor-
tenechtem und sortenreinem Hybridmaissaatgut erklärt.

Produktionsinsel Kenzingen Antrag Nr. 11-01 Karte 1 
 und Riegel

Produktionsinsel Weisweil Antrag Nr. 11-02 Karte 2

Produktionsinsel Wyhl Antrag Nr. 11-03 Karte 3

(2) Die Grenzen der Flächen nach Absatz 1 sind in drei 
Karten, die Bestandteil dieser Verordnung sind, mit einer 
Linie gekennzeichnet.

Die Fläche innerhalb dieser Kennzeichnung umfaßt so-
wohl die Vermehrungsfläche als auch die Fläche, die zur 
Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestentfernung von 
Konsummais zu den Vermehrungen erforderliche ist.

§ 2

(1) Die Verordnung mit den dazugehörigen Karten kann 
beim Regierungspräsidium Freiburg für die Dauer von 
zwei Wochen, beginnend mit dem Tag ihrer Verkündung 
im Gesetzblatt, kostenlos durch jedermann während der 
Sprechzeiten eingesehen werden.
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